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Key Findings  

Die gegenwärtigen technologischen Veränderungen bringen auch Umbrüche in der Erwerbs-

arbeit mit sich, diese reichen von veränderten Qualifikationsanforderungen, über neue Er-

werbsarten und bis hin zu anderen Erwerbs- und Einkommensstrukturen.  

 In Österreich zeigt sich im Rahmen der Digitalisierung eine deutliche Verschiebung der Be-

schäftigungsstruktur nach Tätigkeitsschwerpunkten bei den unselbständig Beschäftigten. 

Berufe mit vorwiegend manuellen Tätigkeiten verloren seit 1995 ebenso an Bedeutung wie 

Berufe mit manuellen Routinetätigkeiten, ihr Anteil sank um 7 bzw. 12 Prozentpunkte. Auf 

der anderen Seite nahm der Anteil an Berufen mit nicht-manuellen Tätigkeiten sowie Beru-

fen mit vorwiegend analytischen und interaktiven Nicht-Routinetätigkeiten deutlich zu.  

 In den vergangenen zwei Jahrzehnten wuchs die Zahl der selbständig Erwerbstätigen in 

Österreich um 1,5% pro Jahr und damit deutlich stärker als die Zahl der unselbständig Er-

werbstätigen, die mit +0,8% pro Jahr zunahm. Noch größer war die Wachstumsdynamik bei 

Selbständigen ohne ArbeitnehmerInnen (Solo-Selbständige bzw. Ein-Personen-Unterneh-

men): Ihre Zahl stieg jährlich um +6% (Männer) bzw. um +8% (Frauen) an.  

 Die im Rahmen der Digitalisierung entstandene neue Erwerbsform der Plattformarbeiten-

den (Crowdwork), das sind Personen, deren Arbeit über eine Internetplattform abgewickelt 

wird, ist in Österreich – wie in Europa – noch nicht weit verbreitet. Nur 2% der Crowdworker 

geben an, dass sie ausschließlich Crowdwork-Einkommen beziehen. Bei Crowdwork han-

delt es sich Großteils um zusätzliche Erwerbstätigkeit. Wird sie in Form einer selbständigen 

Tätigkeit ausgeführt, greifen hier weder Arbeitszeit-noch Mindesteinkommensregelungen.  

 Bei geringen und unregelmäßigen Einkommen der Solo-Selbständigen und Plattformarbei-

tenden ist einerseits die individuelle soziale Absicherung gering. Andererseits sind die ein-

kommensabhängigen Abgaben bei Selbständigeneinkommen niedriger, womit die Zu-

nahme der Solo-Selbständigkeit zulasten der Unselbständigkeit die Sozialversicherungsbei-

tragseinnahmen dämpft.  

 Die digitalen Transformationsprozesse betreffen damit auch das System der sozialen Sicher-

heit: Die industriegesellschaftlichen Voraussetzungen erwerbsorientierter Sozialversiche-

rungssysteme (stabile Vollzeitjobs, kontinuierliche Einkommen etc.) sind auf globalen und 

digitalen Arbeitsmärkten für eine Gruppe Erwerbstätiger immer weniger gegeben. Solo-

Selbständige und Crowdworker sind mit ihren unregelmäßigen und schwankenden Einkom-

men im erwerbszentrierten System weniger gut abgesichert  

 Die digitalisierungsbedingten Veränderungen der Erwerbs- und Einkommensverläufe brau-

chen ein Maßnahmenbündel zu Verbesserung der individuellen sozialen Absicherung und 

der Sozialstaatsfinanzierung, die sowohl nationalstaatlich wie auch international angesie-

delt sein sollten.  

Insgesamt zeigt sich an den neuen Arbeitsformen, dass in einer modernen, digitalisierten und 

globalisierten Wirtschaft die Frage der sozialen Absicherung der Erwerbsbevölkerung und die 

Finanzierung dieser Absicherung wieder an Bedeutung gewinnt. 



Einleitung 

Die technologischen Veränderungen durch Informations- und Kommunikationstechnologien 

sowie der flächendeckende und leistbare Zugang zum Internet verändern sowohl die Produk-

tionsweisen als auch die Arbeitsorganisation. Erneuerungen zeigen sich allem voran im Bereich 

der plattformbasierten Arbeitsbeziehungen. Mit den Begriffen „Crowdwork“, „Cloudworking“, 

„Arbeit in der Wolke“, oder „Arbeit in der GIG-Ökonomie“ werden Arbeitsformen beschrieben, 

die über Internetplattformen vermittelt werden bzw. bei denen zwischen AuftraggeberIn und 

AuftragnehmerIn eine Vermittlungsplattform fungiert. Arbeiten, die auf Plattformen („in die 

Wolke“, englisch „Cloud“) ausgelagert sind, um dort von undefinierten potentiellen Erwerbstä-

tigen aus der weltweiten Masse („Crowd“) erledigt zu werden, stellen neue Produktionsräume 

dar, die Boes (2017) als fluide Wertschöpfungskette bezeichnet.  

Dieser Umbruch der Arbeitswelt bringt neue Aufgaben, Chancen und Herausforderungen her-

vor – von der Arbeitsorganisation in den Betrieben über die Vermittlung von entsprechenden 

Qualifikationen der Erwerbsbevölkerung bis hin zu neuen Optionen für Beschäftigung. Die 

neuen Geschäftsmodelle, die durch den Einsatz digitaler Technologien entstehen, sind in ihren 

Effekten noch nicht großflächig sichtbar und nicht hinreichend erfasst. In virtuellen Produktions-

räumen verschwimmen traditionelle betriebliche Grenzen. Betriebe können auf einen weltwei-

ten Arbeitsmarkt zugreifen, Erwerbstätige konkurrieren mit Arbeitskräften der gesamten Welt. 

Die absoluten und nicht mehr die komparativen Kostenvorteile bzw. Kostennachteile (Lebens-

haltungskosten der Länder) gewinnen an Bedeutung (Capello – Fratesi –Resmini, 2011). 

Die gängige Grenzziehung zwischen abhängiger und selbständiger Beschäftigung ver-

schwimmt und der Raum verliert an Bedeutung, da die Leistungserstellung über Plattformen 

ortsungebunden ist. Die traditionellen Arbeitszeitregulierungen (Wochenend-, Nachtarbeit) 

werden in einer global vernetzten Welt – sowohl für die AuftraggeberInnen als auch für die 

AuftragenhmerInnenseite – tendenziell unwichtiger. Neue digitale Geschäftsmodelle haben 

nicht nur ein großes Chancenpotenzial, sie werfen auch gestaltungspolitische und soziale Fra-

gen auf. Nach Mikfeld (2015) gibt es zumindest fünf Gestaltungsfelder auf dem Gebiet der di-

gitalisierten Produktions- und Arbeitsmärkte: (1) Veränderungen in den Berufen und Betäti-

gungsfeldern, (2) Organisation des Zusammenwirkens von Mensch und Technik (Stichwort: di-

gitaler Taylorismus), (3) Umgang mit Daten, (4) Organisation der zeitlichen und räumlichen Fle-

xibilität auf den Märkten und im Bereich der plattformbasierten Märkte und die (5) Zunahme 

selbständig Erwerbstätiger ohne Arbeitszeitregulierungen oder kollektivvertraglichen Schutz. 

Der existierende nationale regulatorische Rahmen, beispielsweise im Bereich des Arbeits- und 

Sozialrechts, ist schwer mit den neuen transnationalen Geschäftsmodellen der plattformbasier-

ten Leistungserbringung vereinbar.  

Eine Besonderheit der plattformbasierten Produktionsweise liegt in der Risikoverlagerung: Da 

Plattformarbeit überwiegend im Rahmen einer selbständigen Tätigkeit erbracht wird, kommt 

es zu einer Verlagerung des unternehmerischen Risikos auf diese Gruppe (Risak, 2017A). Für 

selbständig Erwerbstätige stellen nur produktive Zeiten bezahlungsrelevante Zeiten dar. Im Be-

reich des plattformbasierten Arbeitens ist es darüber hinaus üblich, dass die Ablieferung eines 
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fertigen Produkts Vorbedingung für die Teilnahme ist; ob die bereits erstellte Leistung gekauft 

wird, ist ein Risiko, das der Erwerbstätige tragen muss. Während für die Unternehmen eine fle-

xible Kapazitätsanpassung eine Kostensenkung bedeuten kann, resultiert diese Flexibilität für 

selbständig Erwerbstätige in unregelmäßigen, ungewissen und schwankenden Einkommenszu-

flüssen. Diese Form der Erwerbseinkommen führt im erwerbszentrierten sozialen Sicherungssys-

tem bismarckscher Prägung (Österreich und Deutschland) mittel- und langfristig zu einem 

schwachen Sozialschutz.  

Das Zusammenspiel der neuen Flexibilität im Zusammenhang mit der plattformbasierten Pro-

duktionsweise, den Arbeitsbeziehungen und den vorhandenen sozialstaatlichen Regulierun-

gen steht im Mittelpunkt der vorliegenden Analyse. Die Ausgangshypothese ist, dass strukturelle 

Veränderungen unserer Erwerbsgesellschaft in Bezug auf Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsbezie-

hungen, Arbeitseinkommen und soziale Absicherung sich vorab im Bereich von plattformba-

sierten Arbeitsbeziehungen zeigen. Aus der genauen Betrachtung dieses Bereichs lassen sich 

generelle Entwicklungstendenzen ableiten, die die Erwerbsgesellschaft der Zukunft prägen 

werden.  

Im ersten Teil der Arbeit erfolgt eine genaue Analyse der Fragmentierungstendenzen im Bereich 

der unselbständig Beschäftigten in Österreich. Mit ausgewählten Kriterien werden zu beobach-

tende Veränderungen am Arbeitsmarkt nachgezeichnet. Dafür werden spezifische Aspekte 

des österreichischen Arbeitsmarktes beleuchtet, beginnend bei den Tätigkeitsschwerpunkten 

der unselbständig Beschäftigten sowie ihrer Zusammensetzung nach Qualifikationen und Lohn-

segmenten.  

Da plattformbasierte Tätigkeiten eher in Form einer selbständigen Erwerbstätigkeit durchge-

führt werden, steht die Dynamik im Bereich der selbständigen Erwerbstätigkeit im Mittelpunkt 

des zweiten Abschnitts. Die Strukturmerkmale der Solo-Selbständigkeit - also selbständig Er-

werbstätige, die weder ein Gewerbe angemeldet noch ArbeitnehmerInnen haben - geben 

Hinweise auf mögliche zukünftige Entwicklungstendenzen.  

Die ersten Hinweise auf Quantität und Qualität plattformbasierter Arbeit in Österreich und dar-

über hinaus werden in Abschnitt 3 näher beleuchtet. Weiters geht es um die Frage, wie sich die 

Einbindung der neu entstandenen Beschäftigungsformen und Erwerbsmuster in die soziale Si-

cherung in Österreich gestalten lässt. In Abschnitt 4 werden die Auswirkungen neuer Beschäfti-

gungsformen auf das Sozialschutzsystem skizziert. Neben den arbeitsmarktspezifischen Aspek-

ten wird der Frage nachgegangen, wie sich die soziale Absicherung von Berufsgruppen, die 

bereits heute fragmentierte Beschäftigungsepisoden aufweisen, gestalten lässt. Der letzte Ab-

schnitt zeigt Grundlagen zur Verbesserung der arbeits- und sozialrechtlichen Absicherung von 

plattformbasierter Arbeit auf. Hier wird ein besonderes Augenmerk auf europäische Ansatz-

punkte gelegt.  
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1 Arbeitsmarktveränderungen im Zusammenhang mit digitalen 
Technologien 

Insgesamt sind die Auswirkungen der Nutzung digitaler Technologien auf die Beschäftigung 

empirisch nicht eindeutig beantwortet. Viele Analysen quantifizieren das Rationalisierungspo-

tential der Digitalisierung als hoch (beispielsweise Bowles, 2014, Nagl – Titelbach – Valkova, 

2017), andere Untersuchungen zeigen kurzfristig negative Beschäftigungseffekte, die mittelfris-

tig kompensiert werden (beispielsweise OECD, 2015, Zilian et al., 2017). Neben den gesamtwirt-

schaftlichen Beschäftigungswirkungen werden in der Literatur auch Rückwirkungen auf die Ein-

kommensstruktur festgehalten und eine stärkere Polarisierung der Einkommen festgestellt (bei-

spielsweise Dauth et al., 2017).  

Jedenfalls sind durch den Einsatz digitaler Technologien Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufe 

und Arbeitsinhalte in den Unternehmen einem steten Wandel unterworfen. Ein solcher Verän-

derungsprozess ist in einigen Unternehmen weiter fortgeschritten als in anderen; in manchen 

Unternehmen gestaltet er sich stufenweise, in anderen wiederum disruptiv (Walwei, 2016A). 

Laut Arntz et al. (2016) nutzen DienstleisterInnen bereits heute häufiger moderne digitale Tech-

nologien als ProduzentInnen. Zudem ist die Betriebsgröße mitentscheidend dafür, ob neue 

Technologien im Unternehmen eingesetzt werden1). Abgesehen von den betriebsinternen Aus-

wirkungen des Einsatzes digitaler Technologien beeinflussen sie auch die Beziehung zwischen 

Unternehmen (B2B – Business-To-Business) sowie zwischen Unternehmen und KundInnen (B2C – 

Business-To-Consumer). Dadurch ist eine frühe Einbindung der KundInnen in den Prozess der 

Gestaltung des Endprodukts und folglich ein hoher Grad an Individualisierung des Produkts 

möglich und verstärkt auch üblich (Kummer et al., 2016). 

1.1 Allgemeine Arbeitsmarktveränderungen  

1.1.1 Arbeitsbeziehungen 

Der Einsatz digitaler Technologien führt dazu, dass Arbeitsabläufe enthierarchisiert, dezentrali-

siert und transparenter (Buhr – Trämer, 2016), schneller und verdichteter (Maschke, 2016) sowie 

durch die Verwendung von Sensoren vernetzter werden. Die Produktion wird über Wertschöp-

fungsketten hinweg vernetzt, die Kommunikation innerhalb der Wertschöpfungsketten wird zu-

nehmend automatisiert. Insgesamt erfolgt eine umfassende Vernetzung zwischen Mensch/Ar-

beitskraft, Maschine und Produkt. Durch diese digitale Vernetzung verlieren räumliche Distan-

zen an Relevanz (z. B. Flecker – Schönauer – Riesenecker-Caba, 2016). Eine dezentrale Produk-

tion wird erleichtert (Walwei, 2016A).  

                                                      
1)  Den Befragungsdaten zufolge nutzen fast zwei Drittel der Dienstleistungsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten mo-
derne Technologien, während in fast der Hälfte der Produktionsbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten moderne 
digitale Technologien noch nicht eingesetzt werden. Überdurchschnittlich stützen sich die wissensintensiven Dienstleis-
tungsunternehmen auf moderne digitale Technologien (Arntz et al., 2016A). 
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Mobiles Arbeiten wird ermöglicht, gleichzeitig verschwimmt dadurch das Konzept einer ge-

trennten Sphäre von Erwerbsarbeit und Freizeit (Absenger, 2016). Vorhandene Arbeitszeitrege-

lungen im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes sind nicht immer in der Lage, diese Neuerungen zu 

adressieren und im Sinne einer begrenzten Höchstarbeitszeit zu regeln. 

Standardisierbare Tätigkeiten und komplexere Arbeitsaufgaben (beispielsweise Mustererken-

nungen) werden schrittweise automatisiert und ersetzen damit die menschliche Arbeitskraft 

(Tichy, 2016). Dagegen werden Tätigkeiten, die nur einen geringen Anteil standardisierter Be-

reiche aufweisen, durch den Einsatz digitaler Technologien unterstützt und es eröffnen sich 

(gänzlich) neue Beschäftigungsfelder.  

In einem solchen Umfeld verändern sich die Aufgaben bzw. Aufgabenbündel auf einem Ar-

beitsplatz und damit die Anforderungen an Arbeitskräfte und ihre Qualifikationen. Von ihnen 

sind jene Fähigkeiten gefragt, die sie von Robotern oder programmierten Algorithmen unter-

scheiden. Dazu zählen das Verstehen und Kommunizieren von Informationen, das Lösen un-

strukturierter Probleme oder das Durchführen manueller Nicht-Routinetätigkeiten. Fachwissen 

und formale Qualifikation sowie Erfahrungswissen und vernetztes Denken (Buhr – Trämer, 2016) 

in Kombination mit digitalen Kompetenzen sind mitentscheidend für die Chancen am Arbeits-

markt. Auch bleiben soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit und Empathie zur Lösung 

von Problemen wichtig (Peneder et al., 2016). Durch den Einsatz digitaler Technologien tun sich 

einerseits neue Beschäftigungschancen für Arbeitskräfte auf, andererseits geraten Arbeits-

kräfte, die den Anforderungen nicht entsprechen oder mit den Arbeitsbelastungen nicht zu-

rechtkommen, unter Druck2).  

Die Neuausrichtung der Geschäftsmodelle stellt aber nicht nur die bestehenden Beschäfti-

gungsformen infrage, sondern hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsschutzbestimmungen (Ar-

beitszeit etc.), auf die Organisation der Arbeit, Gesundheitsschutzbestimmungen, die betriebli-

che Mitbestimmung, Persönlichkeits- und Datenschutz (z. B. Maschke, 2016) sowie Kontrollinstru-

mentarien, die durch den Einsatz von Assistenzsystemen entstehen (z. B. Überwachung von Tä-

tigkeiten bzw. Aktivitäten).  

  

                                                      
2)  Manche ForscherInnen erwarten, dass durch die Automatisierung viele Berufe künftig nicht mehr gefragt sein wer-
den, wie z. B. Frey – Osborne (2013) in ihrer aktuell viel zitierten Studie für die USA darlegen. Ihnen zufolge sind 47% der 
Beschäftigten in den USA in Berufen tätig, die in einer nahen Zukunft potenziell automatisierbar wären. Brzeski – Burk 
(2015) für Deutschland oder Bowles (2014), der diesen Forschungsansatz auf Europa übertragen hat, schätzen, dass in 
Österreich oder auch in Deutschland gut die Hälfte aller Arbeitsplätze von Automatisierung betroffen sein könnte. An-
dere ForscherInnen, wie Bonin – Gregory – Zierahn (2015) oder Dengler – Matthes (2015, 2016) für Deutschland bzw. 
Arntz – Gregory – Zierahn (2016B) für die OECD-Staaten, darunter auch Deutschland und Österreich, sowie Nagl – 
Titelbach – Valkova (2017) für Österreich sind in ihrer Einschätzung merklich zurückhaltender. Sie nehmen an, dass sich 
weniger Berufe als ganze, als vielmehr spezifische Tätigkeiten innerhalb von Berufen wandeln und sich die Arbeitsin-
halte entsprechend verschieben werden, weshalb die Auswirkungen auf die Beschäftigung entsprechend geringer 
ausfallen sollten. Ihnen zufolge dürften rund 12% bzw. rund 9% (Nagl – Titelbach – Valkova, 2017) der Arbeitsplätze 
potenziell automatisierbar sein (für einen Überblick siehe z. B. Bock-Schappelwein, 2016). 
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1.1.2 Erwerbseinkommen 

Die Auswirkungen der Nutzung digitaler Technologien auf den Arbeitsmarkt betreffen nicht nur 

die Zahl und Art der Arbeitsplätze und die Arbeitsbeziehungen (für einen Literaturüberblick 

siehe Tichy, 2017) sondern auch die Erwerbseinkommen und in weiterer Folge die soziale Absi-

cherung.  

Die gesamtwirtschaftliche Verschiebung der funktionalen Einkommensverteilung vom Produk-

tionsfaktor Arbeit hin zum Faktor Kapital ist eine jahrzehntelang beobachtbare Entwicklung in 

den meisten Industriestaaten. Der IMF (2017B) begründet diese Entwicklung mit den sinkenden 

Preisen von Investitionsgüter, die durch den technologischeren Wandel verursacht sind Arbeit 

wird durch Kapital substituiert, die Lohnquote sinkt. Einen gänzlich anderen Einfluss des techno-

logischen Wandels und der dadurch global agierenden Unternehmen zeigen Autor et al. 

(2017). Durch die steigende Marktkonzentration und Marktmacht infolge des technologischen 

Wandels können einzelne Unternehmen höhere Gewinnmargen durchsetzen, die mit einem 

Rückgang der Lohnquote verbunden sind. Eine sinkende Lohnquote verändert aus gesamtwirt-

schaftlicher Sicht auch die Verteilung zwischen Lohn- und Kapitaleinkommen und zeigt damit 

Rückwirkungen auf lohneinkommensfinanzierte Sozialversicherungssysteme.  

Die Polarisierungsthese (Goos – Manning – Salomons, 2009, 2014) prognostiziert aufgrund des 

verstärkten Technologieeinsatzes eine höhere Arbeitskräftenachfrage im oberen Qualifikati-

onssegment zulasten der mittleren Qualifikationen, da im mittleren Segment die standardisier-

baren Tätigkeiten eher wegrationalisiert werden können. Mit dem Beschäftigungsanstieg im 

oberen Qualifikationssegment steigt diesem Ansatz zufolge zudem die Nachfrage nach gering 

qualifizierten Arbeitskräften, die Dienstleistungen für erstere erbringen. Verbunden damit ist eine 

stärkere Polarisierung der Einkommen. Die neuen Technologien und hochqualifizierte Arbeits-

kräfte sind Komplementaritäten: Ein steigender Anteil von qualifizierten Beschäftigten bedeutet 

auch einen höheren Anteil an Beschäftigten mit höheren bzw. gegenüber den anderen Grup-

pen schneller steigenden Einkommen. Dieser „skill-biased technological change“ hat damit 

auch Auswirkungen auf die Einkommensverteilung eines Landes. Weiters zeigt sich in den meis-

ten EU-Ländern auch ein Rückgang des Anteils von Berufen mit Löhnen in der Mitte der Einkom-

mensverteilung, eine Entwicklung die ebenfalls zur stärkeren Einkommenspolarisierung beiträgt. 

Sowohl für die USA als auch für Europa gibt es empirische Evidenz einer Polarisierung des Ar-

beitsmarktes (Autor – Katz – Kearney, 2008, Goos – Manning – Salomons, 2014, OECD, 2017). 

Autor (2015) zeigt u. a. auch für Österreich empirische Evidenz einer Polarisierung. Bock-Schap-

pelwein (2016) und Hofer – Titelbach – Vogtenhuber (2017) können für den österreichischen 

Arbeitsmarkt allerdings keine eindeutigen Polarisierungstendenzen finden, weder auf der 

Grundlage der Qualifikationssegmente, noch auf der Grundlage der Lohnsegmente. Auch für 

Deutschland – hier gibt es ebenso wie in Österreich ein starkes duales Bildungssystem – lässt 

dich die Polarisierungsthese nicht belegen (Eichhorst – Buhlmann, 2015). Zilian et al. (2017) fin-

den für die Sachgütererzeugung in Österreich zwischen 2008 und 2014 eine steigende Einkom-

mensungleichheit bei höherer bzw. steigender Forschung- und Entwicklungsintensität (F&E-In-

tensität). Allerdings zeigen die Autoren auch eine geringere Einkommensungleichheit beim 

Vorhandensein eines hohen Anteils an F&E-Beschäftigten und IKT-Investitionen. Sarkar (2017) 



–  6  – 

   

zeigt darüber hinaus, dass auf polarisierten Arbeitsmärkten Überqualifizierung im unteren Lohn-

segment häufiger vorkommt (UK, Spanien) als auf weniger polarisierten Arbeitsmärkten 

(Deutschland, Schweden).  

Polarisierung betrifft auch die Unternehmen: Die verstärkte Nutzung von digitalen Technologien 

verschärft digitalisierungsbedingte Polarisierungstendenzen im Unternehmenssektor. Dies kann 

die Herausbildung von natürlichen Monopolen bedeuten. Der Ausbau ihrer dominanten Markt-

positionen von „Superstar-Firmen“ wird verstärkt, wenn eine entsprechende Besteuerung einer 

weiteren Akkumulation entgegenwirkt.  

Insgesamt sind die Effekte digitaler Technologien in Österreich auf die Einkommensverteilung 

entlang der unterschiedlichen Sektoren nicht umfassend analysiert und die vorhandenen Er-

gebnisse können auch nicht verallgemeinert werden. Eine Heterogenisierung der Erwerbs- und 

Einkommensverläufe ist jedenfalls beobachtbar: Bei den Unselbständigen weist nur ein kanp-

pes Drittel stabile Beschäftigungs- und Einkommensverhältnisse auf, rund ein Drittel stabile Be-

schäftigungs- aber instabile Einkommensverhältnisse, und ein Viertel changiert zwischen atypi-

scher Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit (Eppel – Horvath – Mahringer, 

2013). Ob und inwiefern diese Entwicklung durch die neuen plattformbasierten Arbeitsformen 

verstärkt werden könnten, ist gegenwärtig noch nicht quantifiziert. Es entwickeln und verbreiten 

sich durch die Nutzung digitaler Technologien neue Arbeits- und Einkommensformen, die nicht 

im Einklang mit den Grundprinzipien des gegenwärtigen sozialen Sicherungssystems sind. Im 

erwerbszentrierten und dem Äquivalenzprinzip (Transfers sind äquivalent zur Höhe und Dauer 

der geleisteten Sozialversicherungsbeiträge) folgenden Sozialversicherungssystem sind die So-

zialleistungen bei de-standardisierten Erwerbs- und Einkommensverläufen nicht existenzsi-

chernd (Buhr et al., 2016).  

1.1.3 Neue ArbeitnehmerInnen  

Durch den Einsatz digitaler Technologien entstehen neue Geschäftsmodelle, welche beste-

hende ergänzen, gänzlich neue Geschäftsfelder erschließen oder bestehende Geschäftsmo-

delle infrage stellen. Mit dem Wandel in den Geschäftsmodellen geht auch ein Wandel der 

Rolle der Arbeitskräfte einher: Die Rolle eines klassisch unselbständig Beschäftigten, die Rolle 

eines selbständig Beschäftigten wird abgelöst durch eine Zwischenform von unselbständiger 

und selbständiger Beschäftigung oder eine hybride Form. Bei einer hybriden Arbeitsform übt 

eine Person sowohl eine unselbständige als auch eine selbständige Tätigkeit aus (Eichhorst et 

al., 2016). Der traditionelle ArbeitnehmerInnenbegriff löst sich ebenso auf wie der traditionelle 

Betriebsbegriff (Absenger, 2016). Eine neue Dynamik in der Produktions- und Dienstleistungser-

stellung ist auch mit einer neuen Dynamik am Erwerbsarbeitsmarkt verbunden: Die Durchmi-

schung von Erwerbs-, Ausbildungs- und Nichterwerbsphasen wird für Personen, die diese Tätig-

keiten ausüben, häufiger auftreten. 

Eichhorst et al. (2016) verweisen auf erste Anzeichen der Erweiterung bestehender Geschäfts-

modelle durch den Einsatz digitaler Technologien. Dadurch lassen sich bislang in Unternehmen 

abgearbeitete, klar abgrenzbare Arbeitsmodule extern zukaufen. Statt unselbständig Beschäf-

tigten erledigen Selbständige den Job. Die Kernbelegschaft in den Unternehmen wird auf das 

Segment der nicht standardisierten Tätigkeiten reduziert, ein Segment, das sich nicht durch klar 
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abgrenzbare Arbeitsmodule auszeichnet. Die Neuen Selbständigen bzw. die „employees wit-

hout a boss“ (Kessler, 2016) konkurrieren auf global agierenden Plattformen um die Arbeitsauf-

träge der Unternehmen. Die lokale und regionale Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt erweitert 

sich um eine globale Dimension. Betriebliche Phasen der geringeren Produktionsauslastung 

werden damit externalisiert (Kalkhake, 2015).  

1.2 Konkrete Einwicklungstendenzen am österreichischen Arbeitsmarkt 

Der Einsatz neuer Technologien am österreichischen Arbeitsmarkt und bei der Arbeitserbrin-

gung zeigt sich anhand veränderter Tätigkeitschwerpunkte bei der Arbeitserbringung und einer 

neuen Qualifikationsstruktur in den verschiedenen Feldern. Verbunden mit diesen Neuerungen 

sind auch Veränderungen in der Lohnhöhe und Lohnstruktur der unselbständig Beschäftigten, 

wenn sie in Bereichen mit technologischen Neuerungen arbeiten.  

1.2.1 Datengrundlage 

Die Quantifizierung dieser Veränderungen in den Tätigkeitschwerpunkten kann auf der Grund-

lage der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung von Statistik Austria durchgeführt werden. Die Mik-

rozensus-Arbeitskräfteerhebung ist die amtliche Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und 

den Arbeitsmarkt in Österreich. Der gesamte Stichprobenumfang (gezogen aus dem Zentralen 

Melderegister) liegt pro Quartal bei rund 23.000 Wohnungen. Durch die laufende Entwicklung 

von international gültigen Klassifikationssystemen für Wirtschaftsklassen (NACE), Berufe (ISCO), 

Bildungsgänge und -abschlüsse (ISCED) bildet die Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung eine so-

lide Basis zur Analyse von Arbeitsmarktveränderungen in den Bereichen Qualifikationsstruktur 

und Tätigkeitsschwerpunkte der Erwerbstätigen. 

Für die vorliegende Arbeit wurden die Mikrozensus-Daten von 1995 bis 2015 verwendet (Bock – 

Schappelwein, 2016). Die Berufe im Mikrozensus sind entlang der internationalen Berufssyste-

matik „International Standard Classification of Occupations“ (kurz ISCO) erfasst und klassifiziert, 

ausführliche Angaben zur Bildung/Ausbildung etc. stehen zur Verfügung. Die International Stan-

dard Classification of Occupations gibt es in 2 Fassungen (aus 1988 ISCO-88 und 2008 ISCO-

08). Sie ist von der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) als Instrument der vergleichenden 

Forschung konzipiert. Die ISCO3) gruppiert Tätigkeiten (nicht Berufe) im Sinne von Aufgaben 

und Pflichten, die eine Person erledigt. Diese werden entsprechend ihrer Ähnlichkeit anhand 

von zwei Dimensionen, dem „skill level“ (Komplexitätsgrad der beruflichen Tätigkeit) einerseits 

und der „skill specialisation“ (Art der ausgeübten Tätigkeit) andererseits, eingeteilt.  

Die ISCO unterscheidet darüber hinaus vier Hierarchieebenen, nämlich die Berufshaupt-, Be-

rufs- und Berufsuntergruppen sowie Berufsgattungen mit genau definierten Tätigkeitsinhalten. 

Die fünf Ausprägungen der Tätigkeitsinhalte sind (1) analytische Nicht-Routine-Tasks4), (2) inter-

aktive Nicht-Routine-Tasks, (3) manuelle Nicht-Routine-Tasks, (4) kognitive Routine-Tasks und 

(5) manuelle Routine-Tasks. Jede Berufsgruppe hat einen Tätigkeitsschwerpunkt. 

                                                      
3)  http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/oeisco08_implementierung/informationen_zur_isco08/index.html. 
4)  Analytische Nicht-Routine-Tätigkeiten charakterisieren sich durch Forschen, Analysieren, Planen etc. (Spitz-Oener, 
2006); auch Tätigkeiten wie Leitung, Führung etc. fallen unter diesen Tätigkeitstyp (Dengler –Matthes – Paulus, 2014).  
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Ein kurzer Einblick in die Daten 2015 zeigt, dass von den unselbständig Beschäftigten gemäß 

ISCO-08 rund 18% in Berufen mit überwiegend manuellen Routine-Tätigkeiten arbeiten. Auf der 

anderen Seite sind rund 39% in Berufen mit analytischen und interaktiven Nicht-Routine-Tätig-

keiten, rund 27% sind in Berufen mit überwiegend manuellen Nicht-Routine-Tätigkeiten und 

rund 16% in Berufen mit überwiegend kognitiven Routine-Tätigkeiten tätig.  

Übersicht 1: Verteilung der Berufe auf die Tätigkeitsschwerpunkte, ISCO-08, 2015 

 ISCO-08 

Tätigkeitsschwerpunkt Anzahl Berufe Anteil in % 

Analytische Nicht-Routine-Tätigkeiten  35 27,6 

Interaktive Nicht-Routine-Tätigkeiten  15 11,8 

Kognitive Routine-Tätigkeiten  20 15,7 

Manuelle Routine-Tätigkeiten  23 18,1 

Manuelle Nicht-Routine-Tätigkeiten  34 26,8 

Summe  127 100,0 

Q: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, WIFO-Berechnungen.  

1.2.2 Unselbständige Beschäftigung nach Tätigkeitsschwerpunkten 

In Anlehnung an Autor – Levy –Murnane (2003), Spitz – Oener (2006), Autor – Price (2013) sowie 

Dengler – Matthes – Paulus (2014) unterscheidet Bock-Schappelwein (2016) in Hinblick auf die 

Entwicklung der Berufsstruktur in Österreich nach Tätigkeitschwerpunkten zwischen Routine- 

und Nicht-Routine-Tätigkeiten und zwischen manuellen und nicht-manuellen Tätigkeiten. Diese 

Unterscheidung wird auch hier verwendet. Die Entwicklung zeigt, dass zwischen 2008 und 2009 

die Beschäftigung in Berufen, die sich vornehmlich durch manuelle Routine-Tätigkeiten aus-

zeichnen stärker schrumpften als in Berufen mit anderen Tätigkeitsschwerpunkten. Für den Be-

obachtungszeitraum 1995 bis 2016 zeigt sich nur eine leichte Verschiebung in den Tätigkeits-

schwerpunkten zwischen Routine- und Nichtroutinetätigkeiten (vgl. Abbildung 1). Die Berufs-

struktur nach manuellen und nicht-manuellen Tätigkeitsschwerpunkten veränderte sich hinge-

gen stärker (Abbildung 2).  

Ausgehend von der Berufsstruktur und den Tätigkeitsschwerpunkten im Jahr 1995 zeigen sich 

deutliche Veränderungen in der Periode bis 2016: Berufe mit vorwiegend manuellen Tätigkei-

ten gingen zwischen 1995 und 2016 um 7 Prozentpunkte zurück, während jene mit nicht-manu-

ellen Tätigkeiten um rund 41 Prozentpunkte zunahmen (Abbildung 3). Ebenso verloren die ma-

nuellen Routinetätigkeiten an Bedeutung, sie gingen im Beobachtungszeitraum um 12 Prozent-

punkte zurück, während die Berufe mit vorwiegend analytischen und interaktiven Nicht-Routi-

netätigkeiten mit +50 Prozentpunkten deutlich zulegten (Abbildung 4).  

Diese Dynamik unterscheidet sich zwischen Frauen und Männern. In Abbildung 5 sind nur jene 

zwei Bereiche enthalten, die die stärksten Veränderungen seit 1995 erfuhren: Bei Männern ist 

die Dynamik in der Zunahme von Berufen mit analytischen und interaktiven Nicht-Routinetätig-

keiten deutlich höher als bei Frauen. Bei Frauen ist hingegen der Rückgang an manuellen Rou-

tine-Tätigkeiten deutlich stärker ausgeprägt als bei Männern.  
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Abbildung 1: Berufsstruktur nach aggregiertem Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich (1995-
2016)  

 
Q: Statistik Austria: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, WIFO-Berechnungen. 2010/2011 Bruch in der Datenreihe. ISCO-
88 1995-2010, ISCO-08 2011-2015. Bruch in der Datenreihe 2003/04: Umstellung in der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhe-
bung. Darstellung in Anlehnung an Bock-Schappelwein (2016).  

 

Abbildung 2: Berufsstruktur nach aggregiertem Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich (1995-
2016)  

 
Q: Statistik Austria: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, WIFO-Berechnungen. 2010/2011 Bruch in der Datenreihe. ISCO-
88 1995-2010, ISCO-08 2011-2015. Bruch in der Datenreihe 2003/04: Umstellung in der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhe-
bung. Darstellung in Anlehnung an Bock-Schappelwein (2016).  
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Abbildung 3: Berufsstruktur nach Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich (1995-2016)  

 
Q: Statistik Austria: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, WIFO-Berechnungen. 2010/2011 Bruch in der Datenreihe. ISCO-
88 1995-2010, ISCO-08 2011-2015. Bruch in der Datenreihe 2003/04: Umstellung in der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhe-
bung. Darstellung in Anlehnung an Bock-Schappelwein (2016).  

 

Abbildung 4: Berufsstruktur nach Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich (1995-2016)  

 
Q: Statistik Austria: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, WIFO-Berechnungen. 2010/2011 Bruch in der Datenreihe. ISCO-
88 1995-2010, ISCO-08 2011-2015. Bruch in der Datenreihe 2003/04: Umstellung in der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhe-
bung. Darstellung in Anlehnung an Bock-Schappelwein (2016). 
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Abbildung 5: Veränderung der Berufsstruktur nach Tätigkeitsschwerpunkt in Österreich (1995-
2016) bei Frauen und Männer 

 

Q: Statistik Austria: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, WIFO-Berechnungen. 2010/2011 Bruch in der Datenreihe. ISCO-
88 1995-2010, ISCO-08 2011-2015. Bruch in der Datenreihe 2003/04: Umstellung in der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhe-
bung. Darstellung in Anlehnung an Bock-Schappelwein (2016) 
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Auch Hofer – Titelbach – Vogtenhuber (2017) zeigen auf der Grundlage der Lohnsegmente, 

dass zwischen 1994 und 2015 keine eindeutigen Polarisierungstendenzen am österreichischen 

Arbeitsmarkt sichtbar waren. Ein ähnliches Bild ist auch in anderen Ländern mit einem stark 

ausgebauten dualen Bildungssystem, wie z.B. in Deutschland, zu erkennen (Eichhorst – Buhl-

mann, 2015).  

Dafür zeigt sich in Österreich eine Verschiebung in der Zusammensetzung der unselbständigen 

Beschäftigung von gering zu hoch qualifizierten Arbeitskräften. Seit 2012 gibt es in Österreich 

erstmalig mehr hoch als gering qualifizierte Arbeitskräfte. Im Jahr 2016 verfügten laut Mikrozen-

sus-Arbeitskräfteerhebung rund 18% aller unselbständig Beschäftigten, die mehr als zwölf Stun-

den in der Woche arbeiten, über einen universitären oder vergleichbaren Abschluss, während 

der Anteil der gering qualifizierten Arbeitskräfte mit maximal Pflichtschulabschluss auf 12,5% 

sank. 

Abbildung 6: Qualifikationsstruktur der unselbständigen Beschäftigung in Österreich (1990-
2016) 

 
Q: Statistik Austria: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, WIFO-Berechnungen. 
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von Nettoeinkommen enthalten. Für den hier durchgeführten Zeitvergleich eignen sich die Net-

toeinkommen nicht, da sie durch viele steuerrechtliche Veränderungen beeinflusst werden. 

Die Verdienststrukturerhebung (VESTE) hingegen, eine schriftliche Befragung der Unternehmen, 

enthält Angaben zu den Verdiensten, zur Arbeitszeit sowie zu arbeitsplatz- und unternehmens-

bezogenen Merkmalen. Der Nachteil dieser Erhebung ist, dass sie nur alle vier Jahre, zuletzt 

2014, durchgeführt wird, Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten nicht befragt wer-

den und Beschäftigte der öffentlichen Hand nicht erfasst sind. Grundsätzliche Tendenzen in der 

Lohnhöhe in der Privatwirtschaft können dennoch beobachtet werden.   

Die Bruttostundenverdienste laut Verdienststrukturerhebung zeigen die Lohnverschiebungen 

innerhalb der Berufshauptgruppen. Werden Berufe mit mittlerer Ausbildung auf Maturaniveau 

dem höheren Lohnsegment (gemeinsam mit Führungskräften und akademischen Berufen)1) 

und nicht dem mittleren2) Lohnsegment zugerechnet, zeigt sich in den letzten Jahren ein rela-

tiver Bedeutungsverlust der Beschäftigung in Berufen im mittleren Lohnsegment. Dieser Rück-

gang erfolgt zugunsten höher entlohnter Berufe. Aktuell sind rund 40% der unselbständig Be-

schäftigten in Berufen tätig, die dem höheren Lohnsegment zugerechnet werden können, und 

rund 50% in Berufen, die dem mittleren Lohnsegment zuordenbar sind. Der Anteil der Unselb-

ständigen in gering entlohnten Berufen3) lag in den letzten fünf Jahren fast durchgängig bei 

etwas unter 10%. Gemäß EU-Berechnung4) ist der Anteil mit 14,8% etwas höher als der hier, auf 

Grundlage der ISCO, berechnete Anteil (Geisberger, 2017).  

In der bisherigen Betrachtung liegt der Schwerpunkt auf den Einkommen in Abhängigkeit von 

den Berufshauptgruppen. Ein anderer Blickwinkel ist die Einkommensentwicklung in Abhängig-

keit von der Beschäftigungsstabilität. Eppel – Leoni – Mahringer (2017) zeigen, dass sich die 

Löhne für instabil Beschäftigte – häufig sind dies junge Menschen, ausländische und gering 

qualifizierte Arbeitskräfte – deutlich schwächer entwickeln als für stabil Beschäftigte. Während 

sich die Löhne bei stabiler Beschäftigung von 2000 bis 2015 etwa gleich stark entwickelten wie 

die Tariflöhne, fiel der Lohndrift im instabilen Segment eindeutig negativ aus. Die Einkommen 

von instabil Beschäftigten entwickelten sich im Beobachtungszeitraum schwächer als die ge-

setzlichen Mindestlöhne. Bezogen auf das mittlere Bruttojahreseinkommen der instabil Beschäf-

tigten wuchs in der Zeit von 2000 bis 2015 ihr Einkommen nominal nicht einmal halb so stark wie 

jenes der stabil Beschäftigten. 

Zur Beurteilung der Lohndynamik durch Digitalisierung, die in der vorliegenden Arbeit durch 

Veränderungen in den Qualifikationen der unterschiedlichen Berufsgruppen angenähert ist, 

                                                      
1)  Dem hohen Lohnsegment wurden die Berufshauptgruppen 1 bis 3 zugerechnet. 
2)  Dem mittleren Lohnsegment wurden die Berufshauptgruppen 4 bis 8 zugerechnet. 
3)  Dem gering entlohnten Lohnsegment wurde die Berufshauptgruppe 9 zugerechnet. 
4)  Er liegt in Österreich mit 14,8% unter dem EU-Durchschnitt von 17,2%. Laut Eurostat sind 23,1% der Frauen und 8,7% 
der Männer zu Niedriglöhnen beschäftigt. In den letzten vier Jahren ging der Anteil der niedriglohnbeschäftigten 
Frauen leicht zurück, ist aber weiterhin auf – im EU-Vergleich – überdurchschnittlich hohem Niveau.   
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müsste für die Zukunft auch die Wechselwirkung zwischen Qualifikation und Beschäftigungsdy-

namik näher beleuchtet werden. Damit könnten die Wirkungsketten zwischen Lohndynamik, 

Qualifikationen, Beschäftigungsdynamik und Digitalisierung quantifiziert werden.  

Abbildung 7: Unselbständige Beschäftigung nach Lohnhöhe 

Q: Statistik Austria: Verdienststrukturerhebung 2014, Statistik Austria: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung, WIFO-
Berechnungen. – 2010/2011 Bruch in der Datenreihe. ISCO-88 1995-2010, ISCO-08 2011-2015. Bruch in der Datenreihe 
2003/04: Umstellung in der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung.  
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2 Selbständige Beschäftigung in Österreich 

Technologische Veränderungen betreffen nicht nur unselbständig Erwerbstätige, sondern 

auch selbständig Erwerbstätige. Hier ändert sich sowohl das qualifikatorische Anforderungspro-

fil als auch die Art der Arbeitserbringung und Arbeitsbeziehungen.  

Im Jahr 2016 waren laut Eurostat 448.400 Personen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren in Öster-

reich selbständig beschäftigt. Davon entfielen 185.400 oder 41% auf Selbständige mit Arbeit-

nehmerInnen und 263.300 oder 59% auf solche ohne ArbeitnehmerInnen, d. h. auf sogenannte 

Solo-Selbständige5). Ohne Land- und Forstwirtschaft belief sich die Zahl der selbständig Erwerb-

stätigen auf 350.700, wovon 162.300 oder 46% Selbständige mit ArbeitnehmerInnen waren und 

188.400 oder 54% Solo-Selbständige bzw. Ein-Personen-Unternehmen6). Mittlerweile findet in Ös-

terreich selbständige Beschäftigung mehrheitlich in Form von Solo-Selbständigkeit, also von Ein-

Personen-Unternehmen, statt (Abbildung 8).  

Im Vergleich zur Mitte der 2000er Jahre erhöhte sich die Zahl der selbständig Beschäftigten 

inklusive Land- und Forstwirtschaft um +6,5%. Die Zahl der Selbständigen mit ArbeitnehmerInnen 

stieg um +9,5%, jene ohne ArbeitnehmerInnen um +4,5%. Diese Entwicklung ist von der sinken-

den Zahl der Selbständigen in der Land- und Forstwirtschaft mitgeprägt. Die Selbständigen 

ohne Land- und Forstwirtschaft nahmen zwischen 2005 und 2016 mit +16,6% deutlich stärker zu, 

wobei sich die Zahl der Selbständigen mit ArbeitnehmerInnen um +6,6% erhöhte und jener 

ohne ArbeitnehmerInnen, also der Gewerbetreibenden und Solo-Selbständigen, in diesen 16 

Jahren um +26,7% zunahm. Im Vergleich dazu erhöhte sich die Zahl der unselbständig Beschäf-

tigten im gleichen Zeitraum mit +12,5% halb so stark wie die Zahl der Ein-Personen-Unterneh-

men.  

Nach Geschlecht differenziert entwickelte sich die selbständige Beschäftigung von Frauen, die 

rund ein Drittel der gesamten selbständigen Beschäftigung stellen, besonders dynamisch. Die 

gesamte selbständige Beschäftigung von Frauen erhöhte sich um +11,7% auf 158.700, jene der 

Männer um +3,9% auf 289.700. Der Frauenanteil stieg um +1,6 Prozentpunkte auf 35,4%. Im Be-

reich der viel stärker auf Männer ausgerichteten selbständigen Beschäftigung mit Arbeitneh-

merInnen erhöhte sich die Frauenbeschäftigung um +28% auf 48.500, die Männerbeschäfti-

gung um +4,1% auf 136.900. Der Frauenanteil erhöhte sich um +3,8 Prozentpunkte auf 26,2%. 

Innerhalb der quantitativ bedeutenderen Solo-Selbständigkeit stieg die Frauenbeschäftigung 

um +5,8% auf 110.200, die Männerbeschäftigung um +3,6% auf 152.800 und der Frauenanteil 

blieb mit 41,9% fast unverändert (+0,5 Prozentpunkte).  

Bereinigt um die Land- und Forstwirtschaft erhöhte sich die Zahl der selbständig beschäftigten 

Frauen um gut ein Drittel auf 119.400 (+34,2%), jene der Männer um +9,2% auf 231.300. Der 

Frauenanteil nahm um +4,5 Prozentpunkte auf 34% zu. Im Bereich der für Männer wichtigeren 

                                                      
5)  Zu den Strukturmerkmalen von Solo-Selbständigen in Österreich siehe auch Lukawetz – Riesenfelder – Danzer (2015) 
oder Bögenhold – Klinglmair (2017); für Deutschland siehe z. B. Brenke – Beznoska (2016).  
6)  Nachfolgend sind die Begriffe Ein-Personen-Unternehmen und Solo-Selbständige synonym verwendet.  
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selbständigen Beschäftigung mit ArbeitnehmerInnen stieg die Frauenbeschäftigung etwas we-

niger stark mit +20,1% auf 39.400. Bei den Männern gab es wiederum eine nur geringfügige 

Ausweitung mit +2,8% auf 122.900. Der Frauenanteil wurde um +2,7 Prozentpunkte auf 24,3% 

angehoben. Die für Frauen relevantere Solo-Selbständigkeit entwickelte sich mit einer Auswei-

tung von +42,5% besonders dynamisch auf 80.100, die Männerbeschäftigung erhöhte sich um 

+17,2% auf 108.300. Der Frauenanteil stieg um +4,7 Prozentpunkte auf 42,5%.  

2.1 Entwicklung der Solo-Selbständigkeit in Österreich  

Die Struktur der selbständigen Beschäftigung zeichnet sich dadurch aus, dass diese bei Män-

nern fast je zur Hälfte auf Selbständige mit ArbeitnehmerInnen sowie auf Ein-Personen-Unter-

nehmer entfällt. Reduziert um die Land- und Forstwirtschaft dreht sich diese Relation zugunsten 

der Selbständigen mit ArbeitnehmerInnen auf 53,1% zu 46,8% Ein-Personen-Unternehmen 

(Abbildung 8). Die selbständige Beschäftigung von Frauen zeichnet sich dagegen durch eine 

viel stärkere Fokussierung auf die Solo-Selbständigkeit aus. Hinsichtlich der gesamten selbstän-

digen Beschäftigung entfielen 2016 31,6% auf Selbständige mit ArbeitnehmerInnen und 69,4% 

auf Ein-Personen-Unternehmerinnen, reduziert um die Land- und Forstwirtschaft belief sich diese 

Relation auf 33% Unternehmerinnen mit ArbeitnehmerInnen und 67% Ein-Personen-Unterneh-

merinnen (Abbildung 10). 

Innerhalb der Gruppe der der Ein-Personen-Unternehmen bzw. Solo-Selbständigen findet die 

Erwerbstätigkeit außerhalb der Land- und Forstwirtschaft bei Frauen fast ausschließlich im 

Dienstleistungssektor statt, während bei den Männern neben dem Dienstleistungssektor fast ein 

Fünftel der Erwerbstätigkeit dem Industriebereich und dem Bauwesen zuzurechnen ist. Jene 

Frauen, die im Dienstleistungssektor als Solo-Selbständige erwerbstätig sind, sind in den letzten 

neun Jahren vor allem dem Gesundheits- und Sozialwesen und den freiberuflichen Dienstleis-

tungen zuzurechnen sowie den sonstigen Dienstleistungen und dem Handel. Die Männerer-

werbstätigkeit konzentriert sich dagegen zuallererst auf die freiberuflichen Dienstleistungen so-

wie auf den Handel und den IKT-Bereich sowie den künstlerischen Bereich.  

Der Frauenanteil in den freiberuflichen Dienstleistungen unterscheidet sich nicht wesentlich 

vom Frauenanteil im Bereich der gesamten Solo-Selbständigkeit (rund 40%), während im Ge-

sundheits- und Sozialwesen die Solo-Selbständigkeit größtenteils auf Frauen entfällt, im IKT-

Bereich dagegen hauptsächlich auf Männer (Abbildung 9).  

Die Entwicklung in Richtung Solo-Selbständigkeit der letzten zehn Jahre lässt sich dann erken-

nen, wenn die selbständige Beschäftigung um die Land- und Forstwirtschaft bereinigt wird und 

die Beschäftigungseinbußen in der Land- und Forstwirtschaft nicht den Beschäftigungszuwäch-

sen außerhalb dieses Sektors gegengerechnet werden. Obwohl Frauen tendenziell seltener der 

selbständigen Beschäftigung zuzurechnen sind als Männer, fokussiert sich ihre Beschäftigung, 

sofern sie selbständig sind, häufiger als bei Männern auf die Solo-Selbständigkeit. In Abhängig-

keit von der wirtschaftlichen Ausrichtung (d. h. Branche) variieren die Alters- und Qualifikations-

struktur der Solo-Selbständigen: Frauen und Männer, die in den freiberuflichen Dienstleistungen 

selbständig tätig sind, sind überwiegend hoch qualifiziert und im Falle der Frauen vorwiegend 



–  17  – 

   

zwischen 40 und 49 Jahre alt. In den übrigen für die Solo-Selbständigkeit wichtigen Branchen 

überwiegen dagegen vielfach die mittleren Qualifikationen. 

Abbildung 8: Zusammensetzung der selbständigen Beschäftigung in Österreich nach 
Erwerbstätigkeitsstatus und Geschlecht (2005-2016; 15 bis 64 Jahre) 

 
Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – L&F … Land- und Forstwirtschaft. 

Abbildung 9: Frauenanteil an der selbständigen Beschäftigung nach Erwerbstätigkeitsstatus 
(2005, 2016; 15-64 Jahre) 
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Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – L&F … Land- und Forstwirtschaft. 

Abbildung 10: Anteil der Solo-Selbständigen an der selbständigen Beschäftigung nach 
Geschlecht in Österreich (2005, 2016; 15-64 Jahre) 

 
Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. – L&F … Land- und Forstwirtschaft. 
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2.1.2 Bildungsstruktur der Solo-Selbständigen 

Die solo-selbständigen Frauen in den freiberuflichen Dienstleistungen haben zu gut zwei Drittel 

zumindest die Matura abgeschlossen, bei den Männern sind dies gut drei Viertel, mit einem 

vergleichsweise höheren Akademikeranteil. Über alle Branchen hinweg überwiegen sowohl 

bei den Frauen als auch bei den Männern dagegen die mittleren Qualifikationen, insbeson-

dere jene ohne Maturaabschluss (Lehre und BMS); AkademikerInnen stellen rund 30% aller Solo-

Selbständigen in Österreich. 

2.2 Österreich im europäischen Vergleich  

Im Vergleich zu Österreich liegt der Anteil der Solo-Selbständigen außerhalb der Land- und 

Forstwirtschaft in den meisten anderen EU-Mitgliedsstaaten höher, nur in Ungarn und Kroatien 

war der Anteil 2016 niedriger als in Österreich. Ähnlich wie in Österreich gestaltet sich 2016 die 

Situation in Deutschland. Dort lag der Anteil der Solo-Selbständigen bei 55% (Österreich: 53,7%), 

auch hier mit hohen Wachstumsraten (Benke, 2013). Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2008 sank 

der Anteil der Solo-Selbständigen in Kroatien, Ungarn, Luxemburg und Malta. In Deutschland 

und Schweden blieb der Anteil nahezu unverändert und in allen übrigen Mitgliedsstaaten, da-

runter auch Österreich (2008: 51,1%), erhöhte sich der Anteil der Solo-Selbständigen an allen 

Selbständigen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft. 

Abbildung 11: Internationaler Vergleich zum Anteil der Solo-Selbständigen an allen 
Selbständigen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft (2008, 2016). 

 
Q: Eurostat, WIFO-Berechnungen. Länder gereiht nach Größe des Anteilswertes für 2008. 
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Neben Eurostat bietet die Ein-Personen-Unternehmen-Statistik (EPU-Statistik) der WKO einen Ein-

blick in die Größenordnung der Solo-Selbständigkeit in Österreich. Sie erfasst alle Einzelunter-

nehmerInnen und GmbHs der gewerblichen Wirtschaft ohne weitere unselbständig Beschäf-

tigte (inklusive geringfügig Beschäftigte). Zum Jahresende 2016 belief sich die Zahl der EPU in 

Österreich auf 305.306; bei einem Gesamtbestand von 506.145 Unternehmen (aktive WKO-

Mitglieder) ergibt sich ein EPU-Anteil von 60,3%. In der EPU-Gesamtzahl sind seit 2008 auch die 

selbständigen PersonenbetreuerInnen enthalten. Aktuell umfassen sie rund 60.000 Mitglieder, 

das entspricht rund einem Fünftel aller EPU. Sie werden der Sparte „Gewerbe und Handwerk“ 

zugerechnet7). Im Vergleich zum Selbständigenbestand laut Eurostat fallen Anteil und Größen-

ordnung der Einzelunternehmen (sofern um selbständige PersonenbetreuerInnen bereinigt 

wird) damit ähnlich hoch aus. 

Eine weitere Untergruppe der selbständigen Beschäftigung stellen neben der Solo-Selbständig-

keit Neue Selbständige dar (siehe dazu z. B. Fink et al., 2005). Diese Beschäftigungsform gibt es 

seit 19978). Hierunter fallen Erwerbstätige ohne Gewerbeschein wie Kunstschaffende, Vortra-

gende, GutachterInnen, SchriftstellerInnen, freischaffende JournalistInnen, selbständige Psy-

chologInnen, selbständige Psycho- und PhysiotherapeutInnen, selbständige KrankenpflegerIn-

nen oder erwerbstätige GesellschafterInnen9). Laut WIFO-INDIDV10) umfasst die Gruppe der 

Neuen Selbständigen aktuell rund 30.000 Personen, d. h. weniger als 10% der gesamten selb-

ständigen Beschäftigung entfallen auf dieses Segment.  

Der Frauenanteil liegt laut WIFO-INDIDV unter den Neuen Selbständigen bei rund 48% und da-

mit etwas höher als unter der gesamten selbständigen Beschäftigung in Österreich. Im Ver-

gleich zum Vorkrisenjahr 2008 sank die Zahl der Männer in dieser Beschäftigungsform etwas, 

während die Frauenbeschäftigung in diesem Bereich geringfügig zulegen konnte. Hinsichtlich 

der Altersstruktur zeichnen sich die Neuen Selbständigen, wie die gesamte selbständige Be-

schäftigung in Österreich, dadurch aus, dass rund ein Drittel der Frauen jünger als 40 Jahre alt, 

ein weiteres Drittel zwischen 40 und 49 Jahre alt und das dritte Drittel 50 Jahre und älter ist. Bei 

den Männern ist eine etwas stärkere Konzentration als bei den Frauen auf die Altersgruppe ab 

50 Jahre zu erkennen, wohingegen der Anteil an unter 40-Jährigen etwas geringer ausfällt.  

2.3 Sozialrechtliche Absicherung von Solo-Selbständigen  

In Österreich unterliegen Gewerbetreibende und Neue Selbständige (Selbständige, die kein 

Gewerbe angemeldet haben) der Sozialversicherungspflicht. Neben der Unfall-, Kranken- und 

Pensionsversicherung („Vollversicherung“) besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Arbeitslo-

senversicherung. Die Kranken- und Pensionsversicherung sind im Gewerblichen Sozialversiche-

rungsgesetz (GSVG), die Unfallversicherung ist im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 

                                                      
7)  http://wko.at/statistik/epu/Erlaeuterungen_Internet.pdf. 
8)  https://www.selbststaendig-machen.at/neue-selbststaendige-umsatzsteuer-sva-und-liste-mit-berufen/. 
9)  https://www.svagw.at/cdscontent/load?contentid=10008.586913&version=1484831542. 
10)  Individualdatensatz der Sozialversicherung, kurz WIFO-INDIDV.   
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(ASVG) und die Selbständigenvorsorge ist im Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetz (BMSVG) 

geregelt. Unter bestimmten Voraussetzungen können Kleingewerbetreibende eine Ausnahme 

von der Vollversicherung erwirken. Personen, die gleichzeitig unselbständig und selbständig er-

werbstätig sind, sind mehrfach beitragspflichtig in der Unfallversicherung, in der Pensionsversi-

cherung ist der Grundsatz der Mehrfachversicherung durchbrochen. Sobald die GSVG-

Mindestbeitragsgrundlage (2017: monatlich € 723,52 in der Pensionsversicherung bzw. € 425,70 

in der Krankenversicherung) überschritten wird, liegt eine Vollversicherung vor, die auch Solo-

Selbständige umfasst. Prinzipiell ist diese Gruppe sozialrechtlich voll abgesichert, wenngleich 

die Höhe der Absicherung vom Einkommensniveau bestimmt wird.  

Anders ist hier das Sozialrecht in Deutschland: Selbständige sind nicht grundsätzlich in der ge-

setzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Eine Pflichtversicherung gibt es nur bei definier-

ten Gruppen11), ihr Rentenbeitragssatz beträgt 2017 19,6%.  

Brenke (2013) zeigt für Deutschland, dass die Zahl der Solo-Selbständigen zwischen 2000 und 

2011 um rund 800.000 auf 2,6 Millionen angewachsen ist. Dieser Zunahme im Ausmaß von 40% 

steht eine Zunahme bei Selbständigen mit Beschäftigten von nur 3% gegenüber (Arnold – Pavel 

– Weber, 2016). Der generelle Trend Richtung Zuwachs an Solo-Selbständigen – auch in 

Deutschland –, der von der Plattformarbeit besonders befördert wird, wirft die Frage auf, wie 

eine langfristige soziale Absicherung auch für Solo-Selbständige erreicht werden kann.  

2.4 Solo-Selbständige und plattformbasierte Arbeit  

Eine deutliche Veränderung in der Beschäftigungsstruktur ist die Zunahme des Anteils selbstän-

dig Erwerbstätiger (Eurofound, 2014). Veit (2017) bezeichnet die Verschiebung der Wertschöp-

fung weg von klassischen ArbeitnehmerInnenverhältnissen hin zu Freelance- und Crowdwork 

als ein wesentliches Merkmal der Arbeitsmarktveränderungen im Zusammenhang mit dem ver-

stärkten Einsatz neuer Technologien. Dabei ist der steigende Anteil selbständig Erwerbstätiger 

ohne weitere ArbeitnehmerInnen, also der Solo-Selbständigen (Arnold – Pavel – Weber, 2016), 

relevant.  

Auch in Österreich stieg der Anteil der Solo-Selbständigen allein zwischen 2005 und 2016 gemäß 

Mikrozensus-Daten bei den Männern um 17% und bei den Frauen um 43%. Insgesamt ist in Ös-

terreich die Zahl der Solo-Selbständigen mit rund 190.000 Personen (2016) klein, ihr Anteil an 

allen Selbständigen beträgt rund 54%, in Großbritannien sind es hingegen 84% (vgl. Abbildung 

11).  

Für Solo-Selbständige entstehen durch die Nutzung der digitalen Technologien etliche Vorteile: 

es kann eine Nähe zum/zur internationalen AuftraggeberIn und potentiellen KundInnen herge-

stellt werden, vor allem entsteht die Möglichkeit der Leistungserbringung auch für das Ausland, 

                                                      
11)  Selbständige (in Handwerksrollen eingetragene) HandwerkerInnen, selbständige LehrerInnen, Pflegepersonen, 
Hebammen, SeelotsInnen, Hausgewerbetreibende, KüstenschifferInnen oder KüstenfischerInnen, KünstlerInnen, Publi-
zistInnen, Selbständige mit einem/einer AuftraggeberIn, ohne versicherungspflichtige ArbeitnehmerInnen.   
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die Vernetzung hilft ihre Erwerbschancen zu verbessern (Bieron – Ahmed, 2015). Empirisch be-

legt sind die positiven Auswirkungen moderner Informations- und Kommunikationstechnologien 

(ITKT) sowie Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologien auf die Wettbe-

werbsfähigkeit von KMUs (beispielsweis Cardona – Kretschmer – Strobel, 2013). Im Bereich der 

Ein-Personen-Unternehmen fehlen derzeit noch Analysen zum Zusammenhang von Wettbe-

werbsfähigkeit und Informationstechnologien. Es handelt sich hier einerseits um eine sehr hete-

rogene Gruppe (von Kleingewerbstreibende bis hin zu selbständige PflegerInnen) die anderer-

seits auch sehr heterogene Arbeit verrichtet.  

Insgesamt löste sich die traditionelle Trennung in unselbständige und selbständige Beschäfti-

gungsformen im Bereich der plattformbasierten Arbeit auf. Erste empirische Befunde weisen 

verstärkt auf hybride Arbeitsformen hin, also auf Erwerbstätige die sowohl ein Beschäftigungs-

verhältnis als Unselbständige/r als auch als Selbständige/r haben. Diese hybriden Formen kön-

nen durch schwankende und/oder unregelmäßige Einkommen langfristig mit einer unsicheren 

sozialen Absicherung verbunden sein (Bägenhold – Klinglmair, 2017). Viele arbeits- und sozial-

rechtliche Regulierungen in Österreich sind an den Tatbestand der unselbständigen Beschäfti-

gung geknüpft. So gilt das Arbeitszeitgesetz nicht für Selbständige, auch in die Arbeitslosenver-

sicherung sind Selbständige nicht pflichtversicherte, Kollektivvertragliche (Mindest-)Einkommen 

greifen ausschließlich für die unselbständige Beschäftigung, etc.  

In Bezug auf die Erwerbseinkommen zeigt sich, dass die Zunahme der Zahl der Solo-Selbständi-

gen mit geringen Einkommen höher ist als jene der Selbständigen insgesamt. Wie in Abschnitt 

2 diskutiert, ist der Zuwachs der Ein-Personen-Unternehmen stärker als jener bei den Unselbstän-

digen. Ob und inwieweit diese Dynamik im Zusammenhang mit plattformbasierter Arbeit steht, 

kann gegenwärtig nicht hinreichend beantwortet werden, da Ein-Personen-Unternehmen und 

ihre über Plattformen laufende Erwerbstätigkeit und die daraus resultierenden Einkommen 

nicht entsprechend erfasst sind. Für die Sozialversicherung wie auch für die Lohn- bzw. Einkom-

mensteuer ist die Einkommenshöhe relevant, nicht aber die konkrete Tätigkeit. Aus den admi-

nistrativen Statistiken können keine Rückschlüsse über die Verbreitung dieser Beschäftigungs-

form gezogen werden.  

Auch wenn plattformbasierte Arbeit in Österreich noch nicht sehr weit verbreitet ist (siehe nach-

folgenden Abschnitt 3), sich im Bereich der Solo-Selbständigen zuerst manifestiert, gehen wir 

von der Arbeitshypothese aus, dass diese Arbeitsform mit Neuerungen ihren Neuerungen in 

räumlicher, inhaltlicher, zeitlicher und einkommensbezogener Sicht, eine „Leitorientierung“ 

auch für die traditionellen Arbeitsforme sein wird (Boes, 2017).  
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3 Plattformbasierte Arbeit bzw. Crowdwork   

Der Begriff „Crowdsourcing" wurde erstmalig von Howe (2006) verwendet. In Analogie zu Out-

sourcing, wo Tätigkeiten auf andere Standorte ausgelagert worden sind, steht dieser Begriff für 

die Auslagerung von Arbeit in die virtuelle „crowd“ (engl. für Menge, Masse). Unternehmen 

(oder auch Einzelpersonen) nutzen mithilfe moderner Informations- und Kommunikationstech-

nologien die Anstrengungen der virtuellen „crowd“, um spezifische Aufgaben abarbeiten zu 

lassen (siehe dazu auch z. B. Saxton – Oh – Kishore, 2013). Schmidt (2017) unterscheidet hin-

sichtlich des Ausmaßes zwischen Projekten, Gigs, Tasks und Microtasks. Der Prozess wird Risak 

(2017A) zufolge als „Crowdsourcing bezeichnet, die AuftraggeberInnen als Crowdsourcer, für 

welche die Crowdworker oder Crowdsources Leistungen erbringen“. Ein solcher Prozess kann 

betriebsintern oder betriebsextern erfolgen. Betriebsexterne Leistungen werden laut Walwei 

(2016B) von Solo-Selbständigen erbracht, die haupt- oder nebenberuflich tätig sind. Auftrag-

geberIn und AuftragnehmerIn treten nicht direkt miteinander in Kontakt; der Kontakt erfolgt 

über die Plattform (Risak, 2016A).  

Laut Risak (2017D) bezieht sich der Begriff „Cloudwork“ auf den „Raum“, wo die Tätigkeit statt-

findet. Boes et al. (2014) bezeichnen mit dem Begriff „Cloudworking" alle Formen gesellschaft-

licher Arbeit, die im globalen onlinebasierten Informationsraum als neuartigen „Raum der Pro-

duktion" ihre für die Ausführung der Tätigkeiten bestimmenden Arbeitsmittel und Arbeitsgegen-

stände haben und deren Kooperation wesentlich über den Informationsraum als sozialen 

Handlungsraum vermittelt ist. 

Beispiele für onlinebasierte Arbeitsplattformen sind Freelancer.com, Guru.com, Mturk.com, Pe-

opleperhour.com oder Upwork.com (siehe z. B. Kässi – Lehdonvirta, 2016A), die Aufträge zwi-

schen Crowdsourcer und Crowdworker (in unterschiedlichem Ausmaß) vermitteln. Potenzielle 

AuftragnehmerInnen können sich auf den Plattformen potenziellen ArbeitgeberInnen präsen-

tieren (Agrawal et al., 2013). Finanziert werden diese Plattformen über Gebühren oder Umsatz-

anteile. 

Abgesehen von der Auslagerung von Arbeitsmodulen über Plattformen, wo die Leistungen on-

line und damit ortsunabhängig erbracht werden, lassen sich auch Güter und Dienstleistungen 

über Plattformen als Transformations- und Vernetzungsstellen (Heiling – Kuba, 2016) organisie-

ren, anbieten oder vermitteln. Anders als beim Crowdworking sind die Dienstleistungen ortsge-

bunden (Kuba, 2016). Dazu zählen beispielsweise Fahrdienstleistungen wie Uber oder Check-

Robin.com in Österreich oder Vermietungsdienstleistungen wie Airbnb (Eichhorst et al., 2016). 

Beispiele für über Plattformen organisierte Handwerksdienstleistungen sind my-hammer.at, 

Clickworker in Deutschland oder für Reinigungsdienstleistungen bookatiger.com oder hel-

ping.at (Eichhorst et al., 2016, Heiling — Kuba, 2016).  

Online-Plattformen bieten einerseits Beschäftigungsoptionen für Personen, die über keinen Zu-

gang zu regionaler Beschäftigung verfügen. Unter der Voraussetzung der Verfügbarkeit ent-

sprechender digitaler Infrastruktur generieren Online-Plattformen andererseits aber auch einen 
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globalen Wettbewerb. Weiters können Tätigkeiten mit einem geringen Umfang, die in der Ver-

gangenheit aufgrund zu hoher Transaktionskosten nicht ausgelagert wurden, über Online-Platt-

formen kostengünstig angeboten werden. Ebenso werden Büroräumlichkeiten und Kosten für 

Equipment auf AuftraggeberInnenebene eingespart und diese auf die AuftragnehmerInnen 

von Online-Plattform-Tätigkeiten abgewälzt (Agrawal et al., 2013). Walwei (2016B) verweist da-

rauf, dass sich vor allem jene Tätigkeiten für „Crowdsourcing“ eignen, die sich durch einen ho-

hen Dienstleistungsanteil und einen geringen Investitionsbedarf auszeichnen. Dies impliziere 

aber auch, dass durch Plattform-Aktivitäten eine Alternative zum Arbeitskräfteverleih entstehen 

kann. Damit könnten über den Arbeitskräfteverleih bislang unselbständig Beschäftigte mit 

branchenentsprechender Bezahlung in eine selbständige Beschäftigung ohne Lohnunter-

grenze und ArbeitgeberIn umgewandelt werden.  

Häufig stammen jene, die die auf Onlineplattformen angebotenen Tätigkeiten ausführen, aus 

Niedriglohnstaaten, während die AuftraggeberInnen den Hochlohnstaaten zuzurechnen sind 

(Agrawal et al., 2013). Für international ausgelagerte Tätigkeiten ist der nationale Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, die nationale Arbeitszeit und Lohnuntergrenzen nicht mehr relevant. Einer 

geringen Bandbreite an Informationen über potenzielle AuftragnehmerInnen steht eine Verrin-

gerung von Such-, Kommunikations- oder Transportkosten auf Seite der AuftraggeberInnen ent-

gegen.  

Für die Erwerbstätigen kann der Zugang zu Plattformen durch Empfehlungen und Bewertungen 

in Form von Ratings oder NutzerInnenverhaltens (tracking) geregelt sein (Schmidt, 2017, Agra-

wal et al., 2013). Im Prinzip verlieren formale Qualifikation der Erwerbsperson an Bedeutung 

während Rating-Systeme der Plattformen an Bedeutung gewinnen. Dies kann sowohl ein Vor-

teil für (potentiell) Plattformbeschäftigte sein, es kann aber auch einen Anreiz gegen eine län-

gere Primärausbildung, gegen längere Ausbildungsbeteiligung, darstellen. Spezifische, auf ein 

Land zugeschnittene formale Qualifikationen verlieren in einem globalen Wettbewerb an Be-

deutung, während internationale Abschlüsse an Bedeutung zu gewinnen vermögen. Ebenso 

kann erworbenes „offline“-Erfahrungswissen im Beruf, insbesondere für ältere Arbeitskräfte, und 

fehlendes „online“-knowhow die individuelle Wettbewerbsposition in einem auf Bewertungen 

ausgerichteten System beeinträchtigen und entsprechend wettbewerbsnachteilig wirken.  

Zugleich geht mit der Auslagerung von Tätigkeiten, wie auch schon in der Vergangenheit, eine 

weitere Relativierung der Arbeitszeit einher, da solche Tätigkeiten nicht nur unabhängig von 

der Örtlichkeit, sondern auch unabhängig von Zeitlimits (z. B. Tagesstundenlimit) durchgeführt 

werden (Walwei, 2016B) – es werden höchstens Termine vereinbart.  

Onlineplattformen führen AuftraggeberInnen und AuftragnehmerInnen zusammen, d. h. sie 

agieren als Intermediär bzw. Infrastruktur-Provider. Als einzige der drei Gruppen von Teilnehme-

rInnen entstehen für die Onlineplattformen durch diese Interaktion zwischen AuftraggeberIn 

und AuftragnehmerIn weder unternehmerische, rechtliche oder soziale Risiken noch Kosten für 

die Leistungserbringung. Auch für die notwendigen Betriebsmittel sind die Plattformen nicht 

verantwortlich. Diese haben ausschließlich AuftraggeberIn und AuftragnehmerIn zu tragen. 
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Dafür haben die PlattformbetreiberInnen Zugriff auf Daten und die Kontrolle über die Regeln 

auf der Onlineplattform (Schmidt, 2017). 

Die Bezahlung von Plattformtätigkeiten geschieht ebenfalls digital. Es kann ein Fixpreis verein-

bart worden sein oder es kommt ein wettbewerbsbasiertes Modell zur Anwendung. Bei letzte-

rem wird ein Auftrag seitens des auftraggebenden Unternehmens ausgeschrieben, mehrere 

Crowdworker laden Arbeitsergebnisse hoch, wobei nur jene Crowdworker bezahlt werden, 

welche den Zuschlag erhalten. Schmidt (2017) bezeichnet diesen Prozess als ortunabhängigen 

Kreativwettbewerb. Ferner gibt es Gutscheinmodelle oder Belohnungen, oder es wird nach 

einem Versteigerungsprinzip bezahlt (Kuba, 2016). Es gibt keine Regelungen bezüglich sitten-

widriger Bezahlung (Berg, 2016). Ferner sind Urheberrechte oder allgemeine Geschäftsbedin-

gungen nicht eindeutig geregelt (Benner, 2016).  

3.1 Erfassungsmöglichkeiten von Crowdwork 

Beim Crowdworking gibt es sowohl ein Abgrenzungsproblem als auch ein Erfassungsproblem. 

Die Art von Plattformarbeit variiert. Sie reicht von Vermittlungsplattformen von traditionellen 

Handwerkstätigkeiten bis hin zur spezifischen Dienstleistungserstellung. In einer weiteren Defini-

tion umfasst die Plattform-Ökonomie auch Plattformen, auf der gelegentliche Geschäfte ge-

tätigt werden. Diese Kaufs- und Verkaufsaktivitäten (beispielsweise „www.willhaben.at“), bei 

der rund ein Drittel der EU-Bevölkerung engagiert ist (European Commission, 2016A) werden in 

der vorliegenden Arbeit nicht unter plattformbasierter Arbeit subsummiert, auch wenn sie mit 

der gleichen Technologie funktionieren. Die Formen plattformbasierter Tätigkeiten sind insge-

samt sehr vielschichtig: Die Tätigkeiten können in Form von selbständiger oder unselbständiger 

Beschäftigung, von Crowdwork als Nebentätigkeit bis hin zu hybriden Formen (sowohl Crow-

dwork als auch einer regulären Beschäftigung) durchgeführt werden. Die arbeitsrechtlichen 

(Arbeitszeit, Einkommensuntergrenzen, Urlaub etc.) und sozialrechtlichen (Entgeltfortzahlung 

etc.) Bestimmungen folgen der Trennung zwischen unselbständiger und selbständiger Tätigkeit.  

Dazu kommt die Tatsache, dass diese neuen Erwerbsformen in ihrer Spezifität und aufgrund der 

Tatsache, dass es parallel ausgeübte Tätigkeiten sein können, statistisch nicht gesondert erfasst 

werden. International wie national fehlt es aus den genannten Gründen der Erfassung und Ab-

grenzung an Statistiken zum Ausmaß und der Art von Plattformarbeit. In der Forschung werden 

daher Umfragen, aber auch Schätzungen aus verschiedenen Datenquellen zum Umfang der 

Plattformökonomie, deren Wortschöpfung und Beschäftigungsimplikationen durchgeführt. Da-

bei zeigt sich ein sehr heterogenes Bild, das nachfolgend dargestellt wird. 

3.1.1 EU-Initiativen  

Die vorhandenen Erfassungsschwierigkeiten und die prinzipiell fehlenden Erfassungsmöglichkei-

ten von plattformbasierter Arbeit haben das Europäische Parlament veranlasst, eine entspre-

chende Resolution einzubringen (European Parliament, 2017A). Um die Größenordnung und 

die Dynamik für Plattformarbeit wie auch der gesamten Plattformökonomie quantifizieren zu 

können, braucht es eine systematische Erfassung dieses Bereiches. Einen ersten Schritt in diese 
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Richtung sieht das Europäische Parlament in der Verpflichtung der Plattformen, einige der von 

ihnen ohnehin gesammelte Daten systematisch weiterzugeben. Allen voran wären dies die 

Zahl der auf der jeweiligen Plattform tätigen Erwerbstätigen sowie deren NutzerInnen.   

3.1.2 Der Online-Labour-Index 

Der Online-Labour-Index (OLI-Index)12), entwickelt an der University of Oxford (zur Ausgestal-

tung siehe Kässi – Lehdonvirta, 2016A), misst das Ausmaß von Angebot und Nachfrage nach 

Tätigkeiten, die online über Plattformen durch Selbständige abgewickelt werden, und bietet 

Anhaltspunkte über die Größenordnung dieses neuen Beschäftigungsbereiches13). Grundlage 

für den Index bilden die Aktivitäten der fünf größten englischsprachigen Online-Arbeitsplattfor-

men Freelancer.com, Guru.com, Mturk.com, Peopleperhour.com und Upwork.com.   

3.2 Crowdwork im internationalen Vergleich 

Die dargestellten Erfassungs- und Abgrenzungsprobleme führen zu einer Vielzahl von unter-

schiedlichen Schätzungen zur Größenordnung der Plattformökonomie. Bei Anwendung eines 

breiten Konzeptes der Plattformökonomie beteiligen sich bis zu einem Drittel der erwachsenen 

Bevölkerung in den USA bzw. Europa an Plattformaktivitäten; bezogen auf die Plattform-Be-

schäftigten an den Erwerbspersonen sinkt der Anteil allerdings auf ein Prozent (European Par-

liament, 2017B).  

Der OLI-Index ist eine erste Datenquelle zum aktuellen Umfang von Crowdwork. Auf den fünf 

Plattformen, die der Index umfasst (Freelancer.com, Guru.com, Mturk.com, Peopleper-

hour.com und Upwork.com), sind rund 3,5 Mio. Erwerbstätige registriert. Von ihnen setzen rund 

100.000 wöchentlich Aktivitäten auf den Plattformen. Die BetreiberInnen des Index schätzen 

die global tätigen Crowdworker auf zumindest das doppelte Ausmaß im Vergleich zum OLI-

Index. Rund 52% der erfassten Crowdworker finden sich in den USA, gefolgt von UK (6,3%), In-

dien (5,9%), Australien (5,7%) und Kanada (5%). Auf Europa entfallen insgesamt rund 16%, nach 

UK ist Deutschland hier das wichtigste Land (Abbildung 12). Wie viele Crowdworker dieser Platt-

formen auf Österreich entfallen ist nicht gesondert angegeben, Österreich findet sich in der 

Gruppe „other Europe“.  

Dem Index zufolge konzentrieren sich Tätigkeiten, die online über Plattformen angeboten sowie 

abgewickelt werden, auf Softwareentwicklung und –technologien (z. B. data science, Game-

entwicklung; siehe Kässi – Lehdonvirta, 2016A), gefolgt von kreativen und Multimediatätigkei-

ten (z. B. Videoproduktion, Logodesign, Fotographie, Präsentationen, siehe Kässi – Lehdonvirta, 

2016A). Den geringsten Anteil nehmen aktuell professionelle Dienstleistungen ein (z. B. Consul-

ting, Projektmanagement, Buchhaltung, siehe Kässi – Lehdonvirta, 2016A). Mehr als die Hälfte 

der Unternehmen, die Tätigkeiten über Plattformen ausschreiben, befinden sich in den USA, auf 

                                                      
12)  http://ilabour.oi.ox.ac.uk/online-labour-index/. 
13)  Monster Employment Index und MTurk Tracker messen ebenfalls die Arbeitsmarktaktivitäten auf Onlineplattformen 
(siehe Kässi – Lehdonvirta, 2016B). 



–  27  – 

   

Europa (insbesondere UK) entfallen rund ein Viertel der AuftraggeberInnen, die über Plattfor-

men Arbeit zukaufen. Des Weiteren stammen die Unternehmen aus Australien, Kanada und 

Indien. Ihnen allen ist gemeinsam, dass ungeachtet der Wirtschaftsstruktur zuallererst Tätigkei-

ten aus den Bereichen Softwareentwicklung und –technologien nachgefragt werden. Diese 

Nachfrage stammt überwiegend aus IKT-nahen Unternehmen (Kässi – Lehdonvirta, 2016A) 

(Abbildung 13). 

Abbildung 12: Globale Verteilung der Crowdworker gemäß OLI-Index nach 
Tätigkeitsschwerpunkten, 2017 

 
Q: https://i1.wp.com/ilabour.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/75/2016/09/OLI-top-5-employer-countries-190916. 
png?resize=768%2C548. - Die Summe bezieht sich auf 3,5 Mio. registrierte Crowdworker auf den im Index erfassten 
Plattformen.  



–  28  – 

   

Abbildung 13: Über Plattformen abgewickelte Tätigkeiten gemäß OLI-Index, 2017 

 
Q: https://i2.wp.com/ilabour.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/75/2017/06/OLI-worker-Europe-map-top-occupa 
tion-160617.png. 

Übersicht 2: Zahl der Erwerbspersonen auf großen internationalen Plattformen 

Platttform Bereich Arbeitskräfte In % der US-Arbeitskräfte  Wirkungsbereich 

Uber Transport 160.000 0,11 international 

Lyft Transport 50.000 0,03 USA 

Sidecar Transport 6.000 0,00 USA 

Handy 
haushaltsnahe 
Dienste 5.000 0,00 USA 

Taskrabbit 
haushaltsnahe 
Dienste 30.000 0,02 international 

Care.com 
haushaltsnahe 
Dienste 6.600.000 4,43 international 

Postmates Lieferservice 10.000 0,01 USA 
Amazon Mechanical 
Turk Crowd-Work 500.000 0,34 international 

Crowdflower Crowd-Work 5.000.000 3,36 international 

Crowdsource Crowd-Work 8.000.000 5,37 international 

Clickworker Crowd-Work 700.000 0,47 international 

Q: Smith – Leberstein, 2015, S. 3.  

Smith – Leberstein (2015) zeigen anhand großer US-amerikanischer und international agieren-

der Plattformen, dass die Zahl der dort tätigen Erwerbspersonen noch gering ist (Übersicht 2). 

Beispielsweise beträgt der Anteil der Erwerbspersonen der Plattform „Lyft“ deutlich weniger als 

1% der Erwerbstätigen in den USA. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) betont die 
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wachsende Bedeutung der „Gig-Ökonomie“1) und die Auswirkungen der „just-in-time-produc-

tion“ auf die Arbeitsbeziehungen, auch wenn der Anteil der Gig-Worker an den Erwerbsperso-

nen derzeit noch gering ist (De Stefano, 2016).  

Für die USA gibt es Schätzungen, dass 42% der Erwachsenenbevölkerung „on-demand-ser-

vices” nutzen (Burson-Marsteller, 2016). Bei Anwendung der engen Definition der Plattformar-

beit berechnen Katz – Krueger (2016) einen Anteil von 0,5% der Erwerbstätigen, die überwie-

gend aus einer Plattform-Tätigkeit ihr Einkommen bestreiten. Die AutorInnen betonen die Tat-

sache, dass mehrfach beschäftigte Personen oftmals nicht alle Beschäftigungen angeben, 

wodurch der berechnete Anteil den unteren Rand der Größenordnung bildet. Mittels Auswer-

tung von Bankdaten im September 2015 konnte gezeigt werden, dass ein Prozent der Konten 

zumindest einen Zahlungseingang von einer aus 30 Plattformen in den USA verzeichnete 

(ebenda). Eine groß angelegte Umfrage in Großbritannien ermittelte einen Anteil von 4% der 

Befragten, die innerhalb von 12 Monaten zumindest eine Plattformarbeit erledigten (CIPD, 

2017). Wiederum entscheidet hier die Definition bzw. Abgrenzung von Plattformarbeit über den 

Umfang, dieser bewegt sich zwischen 0,4% und 40% der Erwerbsbevölkerung (The Work Foun-

dation, 2016).  

Die AutorInnen der Studie für das Europäische Parlament (European Parliament, 2017B) gehen 

davon aus, dass zwischen 1% und 5% der Erwerbsbevölkerung in der EU (gelegentlich) einer 

bezahlten Plattformarbeit nachgehen. Für diese Gruppe sollten die Sozialschutzmechanismen 

überprüft bzw. adaptiert werden.  

3.3 Ausmaß von Crowdwork in Österreich 

Erste empirische Befunde zur Struktur plattformbasierter Arbeit in Österreich lieferten Huws – 

Joyce (2016). Aus der durchgeführten Online-Befragung von rund 2.000 Personen im Erwerbs-

alter können aber keine Hochrechnungen über den Verbreitungsgrad insgesamt durchgeführt 

werden. Rund 23% der Befragten gaben an, irgendeine Form von Plattformaktivität gesetzt zu 

haben, von klassischen Ein- und Verkaufsaktivitäten über Internetplattformen bis hin zu spezifi-

schen Arbeitspaketen die von Plattformen ausgeschrieben und vermittelt werden (ebenda).  

Der Fokus der Online-Befragung liegt auf den Strukturmerkmalen der Crowdwork in Österreich. 

Die Befragten gaben an, Versuche unternommen zu haben, um Arbeit über eine Plattform zu 

finden. Allerdings arbeiten nur 5% regelmäßig bzw. wöchentlich zumindest einmal auf/über 

Plattformen. Entsprechend gering ist auch der Beitrag des Einkommens aus Crowdwork: Für 

59% stellt das Crowdwork-Einkommen weniger als die Hälfte des Einkommens dar und nur 2% 

geben an, ausschließlich Crowdwork-Einkommen zu beziehen. 

Eine vergleichbare Online-Umfrage in Deutschland ergibt ähnliche Befunde (Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales, 2016): Rund 39% der Crowdworker sind in einer abhängigen Be-

schäftigung und/oder in Ausbildung, rund 8% sind selbständig und 7% arbeitssuchend. Die 

Mehrheit der Personen ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Auch hier wird nur ein kleiner Teil des 

                                                      
1)  Die Bezeichnung „Gig“ (Gig-Work, Gig-Economy) kommt aus der Musikbranche, wo MusikerInnen pro Auftritt (Gig) 
bezahlt werden (Schmidt, 2017).  
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Einkommens über Crowdworking-Plattformen erwirtschaftet. Nur 3% der Befragten gaben an, 

ein regelmäßiges wöchentliches Einkommen über die Plattformtätigkeit zu erwirtschaften. 

 

Abbildung 14: Regelmäßigkeit von Crowdwork in Österreich, 2016 in % der Befragten 

 
Q: Huws – Joyce (2016). 

 

Abbildung 15: Einkommensanteil aus Crowdwork in % des Gesamteinkommens, Österreich, 
2016 

 
Q: Huws – Joyce (2016). 

 

Eine neuere Befragung von Huws et al. (2017) bestätigt den Befund, dass Crowdwork mehrheit-

lich eine hybride Arbeitsform ist: Die Einkommen aus Plattformarbeiten macht bei Plattformar-

beitenden in Österreich im Schnitt 3% der Einkommen aus, in der Schweiz sind es rund 12% der 

Einkommen dieser Gruppe. Plattformarbeit stellt damit selbst für die Gruppe jener, die sich als 

Plattformarbeitende bezeichnen, nur einen Zuverdienst dar. In Österreich ist für 58% der Platt-

formarbeitenden das Einkommen aus dieser Tätigkeit weniger als 10% ihres Einkommens (vgl. 

Abbildung 15). Harris – Krueger (2015) zeigen für die USA, dass Personen mit mehreren Jobs 

nicht alle ihre Tätigkeiten angeben; Sie schlussfolgern daraus, dass die vorhandenen Zahlen 

zum Ausmaß der Plattformarbeit wie auch zum Beitrag für die Einkommen tendenziell eine Un-

tergrenze bilden.  
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Abbildung 16: Anteil von Crowdworkeinkommen am Gesamteinkommen bei Crowdworker, 
2017 

 
Q: Huws et al (2017).  

3.4 Sozialversicherung und Crowdwork in Österreich 

Dem Prinzip nach sind in Österreich alle Erwerbsformen in den vollen Sozialversicherungsschutz 

eingebunden. Im Bereich der Crowdwork gibt es neben den dargestellten Erfassungsproble-

men auch Abgrenzungsprobleme auf der Seite des Sozialversicherungsschutzes. Sind 

Crowd worker gegen Entgelt überwiegend in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit 

beschäftigt, sind sie DienstnehmerInnnen im Sinne des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-

zes. Bei unselbständiger Beschäftigung greifen dann auch die Einkommensbestimmungen ge-

mäß Kollektivverträgen. Werden die Dienstleistungen überwiegend persönlich erbracht und 

sind keine wesentlichen Betriebsmittel vorhanden, handelt es sich um Freie DienstnehmerInnen, 

die im Prinzip den DienstnehmerInnen gleichgestellt sind. Werden die Arbeiten selbständig au-

ßerhalb der Gewerbeordnung erbracht, gelten die Crowdworker als Neue Selbständige und 

sind nach dem Sozialversicherungsgesetz der Gewerbetreibenden (GSVG) versichert.  

Crowdwork ist nicht nur eine neue Form von Arbeit, sondern tritt auch in verschiedenen Formen 

(über verschiedene Plattformen) auf. Die Grenzziehung von Arbeits- und Sozialrecht orientiert 

sich an den Kriterien (1) Leistungsinhalt, (2) persönliche Abhängigkeit und (3) persönliche Ar-

beitspflicht. De Brito – Ivansits (2017) zeigen, dass vielfach Überlappungen zwischen den selb-

ständigen und unselbständigen Elementen auf den verschiedenen Plattformen2) vorliegen. Es 

überwiegen allerdings die Merkmale einer unselbständigen Beschäftigung, da die Plattformen 

die Arbeitsleistung inhaltlich, zeitlich und örtlich ebenso wie die Bezahlung bestimmen (Kram-

mer – Bruckner, 2017). Darüber hinaus gibt es seitens der Plattformen Kontrollen und Bewertun-

gen der Arbeitsleistungen, die auch zur Nichtbezahlung oder zur Verweigerung weiterer Ar-

beitsaufträge führen können.  

                                                      
2)  Die AutorInnen beziehen sich explizit auf Uber, Book a Tiger, Foodora, Amazon Mechanical Turks, Clickworker.  
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Zur Kategorisierung von Plattformen als DienstgeberInnen unterscheiden De Brito – Ivansits 

(2017) zwischen Vermittlungsplattformen und Dienstleistungsplattformen. Vermittlungsplattfor-

men wie Foodora oder Uber vermitteln Anfragen der KundInnen an Crowdworker, mit denen 

sie Rahmenverträge haben. Bei Dienstleistungsplattformen definiert hingegen die Plattform 

selbst die Aufgaben und Arbeitsaufträge. Juristisch ist eine Plattform kein Rechtsobjekt und hat 

daher keine DienstgeberInneneigenschaft, die DienstgeberInneneigenschaft kommt den Be-

treiberInnen der Plattform zu. Die überwiegende wirtschaftliche und persönliche Abhängigkeit 

ist vor allem bei Dienstleistungsplattformen gemäß De Brito – Ivansits (2017) gegeben, sodass 

eine DienstgeberInneneigenschaft vorliegt. Die in Österreich tätigen Crowdworker sind dann 

von den Plattformen zur Sozialversicherung anzumelden, wobei die Plattform die Sozialversi-

cherungsbeiträge schuldet. Dies gilt auch für Plattformen mit Betrieb im Ausland und Beschäf-

tigten im Inland.  

Die Klärung des sozialrechtlichen Status der Plattformarbeit ist vor allem hinsichtlich der Ver-

diensthöhten - und damit in weiterer Folge für die soziale Absicherung - relevant. Während Kol-

lektivverträge die Einkommenshöhen und weitere arbeitsrechtliche Tatbestände regeln, gibt 

es für Selbständige keinen ähnlichen Einkommensschutz nach unten. Auch wenn Selbständig-

keit sozialversicherungspflichtig ist, braucht es ein entsprechendes Einkommen, dass sowohl die 

wirtschaftliche Existenz als auch die langfristige soziale Absicherung garantiert. Bei den im vor-

hergehenden Abschnitt dargestellten geringen Einkommen bzw. der Tatsache, dass Crow-

dwork-Einkommen gegenwärtig überwiegend Zusatzeinkommen darstellen, braucht es dar-

über hinaus eine Deklaration dieser Einkommensteile, um sie in der Sozialversicherung einbin-

den zu können. Während die Meldung zur Sozialversicherung bei unselbständiger Beschäfti-

gung dem Unternehmen - also der Plattform - obliegt, ist es bei Selbständigkeit die Person sel-

ber. In einer Studie für das Europäische Parlament (2017) wurde gezeigt, dass es einen starken 

Zusammenhang zwischen Crowdwork und Prekarität gibt: Neben den geringen und unregel-

mäßigen Einkommen haben 70% der Befragten keinen Zugang zu Mutterschaftsleistungen und 

ein sehr kleiner Teil der Crowdworker sind im Alterssicherungssystem integriert. Die Integration 

erfolgt in den meisten Fälle über eine Erwerbsarbeit abseits der Plattformarbeit.  

Eine Möglichkeit der Einbindung in das Sozialversicherungssystem von Crowdwork, wenn die 

Merkmale einer selbständigen Beschäftigung überwiegen, sieht Risak (2016B) im Heimarbeits-

gesetz: Aufbauend auf den prekären Arbeitsbedingungen von arbeitnehmerInnenähnlichen 

Personen braucht es Schutzbestimmungen, die im „Gesetz über die Regelung der Arbeits- und 

Lohnverhältnisse bei der Heimarbeit“ aus dem Jahr 1918 (kurz: Heimarbeitsgesetz in der Fassung 

19613)formuliert und auf die neue Crowdwork anwendbar sind (Risak, 2017B).  

Trotz Sozialversicherungspflicht der Einkommen aus unselbständiger und selbständiger Erwerb-

arbeit in Österreich braucht es Begleitmaßnahmen zur (a) Sicherung der Höhe plattformbasier-

ten Selbständigeneinkommen und (b) Sensibilisierung der Deklaration aller Einkommensbe-

standteile, damit langfristig die soziale Absicherung für Plattformarbeitende garantiert ist.  

                                                      
3)  HeimarbeiterInnen sind Personen (ohne Gewerbeschein), die in eigener Wohnung oder selbst gewählter Arbeits-
stätte im Auftrag und für Rechnung von Personen, die Heimarbeit vergeben, mit der Herstellung, Bearbeitung, Verar-
beitung oder Verpackung von Waren beschäftigt sind (§ 2 Z 1 HeimAG), (Risak, 2016B).   
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4 Erwerbsformen, Sozialabgaben und soziale Sicherung  

Es konnte gezeigt werden, dass generell eine Fragmentierung der Beschäftigung zwischen 

nicht-standardisierbaren und standardisierbaren Tätigkeiten erfolgt. Ausgehend von den Rei-

bungsverlusten zwischen Arbeitsmarktentwicklungen und sozialstaatlichen Regulierungen4) 

(Stichwort „Neue Soziale Risiken“) stellt sich die Frage, in welchen Bereichen und in welchen 

Wohlfahrtsregimen die vorhandenen sozialstaatlichen Regulierungen mit den flexiblen Erwerbs- 

und Einkommensmustern besser umgehen können. „Besser“ meint hier sowohl die Sicherungs-

funktion aus individueller Sicht als auch die finanzielle Nachhaltigkeit der jeweiligen Systeme.  

Die Einkommenssituation von Personen, die über Online-Plattformen tätig sind, kann sich zwie-

spältig gestalten: einerseits kann die überregionale, nationale bzw. globale Wettbewerbssitua-

tion dazu beitragen, dass sich die Einkommenssituation der AuftragnehmerInnen infolge gerin-

ger Entlohnung und nicht-dauerhafter Beschäftigung prekär gestaltet. Andererseits können 

global, nicht nur regional oder national wettbewerbsfähige AuftragnehmerInnen, deren Kom-

petenzen und Fähigkeiten überregional gefragt sind, vergleichsweise hohe Einkommen erzie-

len.  

Die Option der Unternehmen, Tätigkeiten auf Online-Plattformen auszulagern, erzeugt nach 

Boes et al. (2014) auch für die verbleibende Belegschaft Lohndruck. Auch die umgekehrte Wir-

kung ist möglich, dass durch die Auslagerung eines Teiles der Wertschöpfungskette die Produk-

tivität des Unternehmens steigt und die Löhne durch die höhere Produktivität steigen. Abgese-

hen von den Auswirkungen auf die Lohnstruktur und die individuellen verfügbaren Einkommen 

sind mit Auslagerungen auch Auswirkungen auf das Sozialschutzsystem verbunden: Wenn die 

sozialversicherungspflichtigen Personalkosten sinken wird damit auch die Beitragsgrundlage zur 

Sozialversicherung gedämpft.  

Neben dem Finanzierungsaspekt wird auch die Aufgabe des Sozialschutzsystems, für einen so-

zialen Ausgleich zu sorgen, beeinflusst. Es stellt sich die Frage, ob und wie Geldleistungen der 

Sozialversicherung künftig die Einkommensrisiken der Bevölkerung ausreichend absichern kön-

nen, um Armut zu verhindern. Das ewerbsorientierte österreichische Sozialversicherungssystem 

setzt stabile Arbeits- und Einkommensverhältnisse für die soziale Absicherung voraus. Sind diese 

Voraussetzungen nicht gegeben, weil instabile und flexible Beschäftigungs- und Einkommens-

formen zunehmen, steht das Sozialversicherungssystem vor großen Herausforderungen. Bäcker 

(2015) fasst dies folgendermaßen zusammen: „Je mehr sich aber die Schere öffnet zwischen 

einem Versicherungsprinzip, das für seine Wirksamkeit das Normalarbeitsverhältnis voraussetzt, 

und den tatsächlichen Arbeitsmarkt- und Einkommensstrukturen, die eine Aufweichung des 

Normalarbeitsverhältnisses bewirken, umso größer werden die Maschen im Sozialversicherungs-

system und umso mehr Menschen fallen durch diese Maschen.“ Das zweite soziale Netz, in 

Österreich ist dies die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS), gewinnt durch diese „größer 

werdenden Maschen“ der Sozialversicherung an Bedeutung. Wurde die BMS als vorüberge-

hende Leistung angelegt, kommt ihr verstärkt eine strukturelle Funktion, wie beispielsweise der 

Aufstockung geringer Erwerbseinkommen oder (einkommensabhängige) Sozialleistungen zu.  

                                                      
4)  Mayrhuber – Bock-Schappelwein – Rückert (2012). 
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In Österreich zeigt sich eine zunehmende Segmentierung des Arbeitsmarktes in stabile und in-

stabile Arbeitsplätze bzw. in kontinuierliche und diskontinuierliche Erwerbsverläufe. Eppel – Le-

oni – Mahringer, 2017 zeigen, dass zwischen 2000 bis 2015 das Lohnwachstum der instabil Be-

schäftigten, also der Gruppe die nicht ganzjährig bzw. über einen längeren Zeitraum durchge-

hend beschäftigt ist, deutlich hinter jenem der stabil Beschäftigten zurückblieb und auch hinter 

der Tariflohnentwicklung zurückblieb.  

4.1 Betriebliche Sicht: Unselbständig Beschäftigte versus Selbständige  

Die Zunahme der de-standardisierten Beschäftigungsverhältnisse und der Ein-Personen-Unter-

nehmen wirkt sich sowohl auf die langfristige Absicherung der Erwerbstätigen als auch auf die 

Finanzierungslage der Sozialversicherung direkt aus.  

Die Entscheidung, eine Leistung von einer selbständig erwerbstätigen Person anstelle einer un-

selbständig beschäftigten Person erbringen zu lassen, hängt unter anderem von den Kosten für 

ein Unternehmen ab. Die Bezahlung im Falle der Leistungserbringung durch Selbständige ist – 

anders als bei der unselbständigen Beschäftigung – an keine arbeitszeitlichen Regelungen ge-

bunden. Die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes, die kollektivvertraglichen sonstigen Regelun-

gen und Bezahlungsuntergrenzen und die Arbeitsschutz-, Arbeitsruhe-, Gesundheitsschutz- und 

Urlaubsbestimmungen etc. für unselbständig Beschäftigte definieren für ein Unternehmen eine 

bestimmte Kostenstruktur. Würde für eine definierte Aufgabenstellung externe Expertise in Form 

eines Auftrages an eine/n Selbständigen zugezogen, verändert sich die Kostenstruktur für das 

auslagernde Unternehmen: Es braucht keine Betriebsmittel zur Verfügung zu stellen, und die 

genannten Arbeitszeit- bzw. Einkommensregulierungen finden keine Anwendung. Der Nachteil 

für das Unternehmen liegt darin, dass die Qualität der Arbeitsleistung erst im Nachhinein fest-

stellbar ist bzw. die Qualitätskontrolle erst im Nachhinein erfolgen kann. Gleichzeitig kann eine 

Auslagerung für das Unternehmen durch den Verlust der Unternehmensbindung auch einen 

Verlust von Knowhow darstellen.  

Der Einfluss auf die Finanzierungsstruktur der Sozialversicherung durch die Auslagerung von Tä-

tigkeiten bzw. durch die Einbindung von Selbständigen in die unternehmerische Wertschöp-

fung lässt sich anhand eines einfachen Rechenbeispiels zeigen.  

Ein Unternehmen sei bereit, für eine definierte Tätigkeit 50.000 € pro Jahr auszugeben. Nachfol-

gend ist illustriert, wie sich die Einnahmen der Sozialversicherung sowie das Steueraufkommen 

unterscheiden, wenn (1) diese Leistung von einer unselbständig tätigen Person im Unterneh-

men ausgeführt wird (Variante 1) bzw. (2) diese Leistung von einer Person erledigt wird, die 

unter die Gruppe der Neuen Selbständigen fällt (Variante 2). In einer dritten Variante bezahlt 

das Unternehmen einer Person, die als Neue Selbständige tätig ist, statt 50.000 € einen geringe-

ren Betrag von 40.000 € (Variante 3). Dieser Wert wurde aus einer Analyse der Einkommen selb-

ständig Erwerbstätiger im Vergleich zu Unselbständigen auf der Grundlage der integrierten 

Lohn- und Einkommensteuerstatistik entnommen: Guger – Mayrhuber – Scheiblecker (2014) 

zeigten, dass die Bruttoeinkommen Selbständiger um rund ein Fünftel unter den vergleichbaren 

Unselbständigeneinkommen liegen.  
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Für die erste Variante wird angenommen, dass das Unternehmen in Wien angesiedelt und die 

beschäftigte Person als Angestellte tätig ist, keine Kinder hat und auch kein Pendlerpauschale 

bezieht. Das Arbeitsentgelt beträgt 50.000 €, das umfasst das Bruttoentgelt und alle Abgaben 

des/der Arbeitgebers/Arbeitgeberin, die neben den Sozialversicherungsbeiträgen auch den 

Familienlastenausgleichsfonds-Beitrag, die Kommunalabgabe und die betriebliche Vorsorge 

(Mitarbeitervorsorgekassen) enthalten (Übersicht 3).  

Übersicht 3: Geleistete Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer (Variante 1, unselbständig 
beschäftigte Person) bei einem Arbeitsentgelt von 50.000 €, 2017 

Ausgangsbasis: Arbeitsentgelt, das dasUnternehmen bezahlt:50.000€ Jährlich in €1) 

DienstgeberIn: 50.000 

  Abzug: Sozialversicherung 8.206 
  Abzug: DB + DZ zum Familienlastenausgleichsfonds 1.725 
  Abzug: Kommunalsteuer 1.150 
  Abzug: Betriebliche Vorsorgekasse 586 
  Abzug: IESG-Zuschlag 175 
  Abzug: Wohnbauförderungsbeitrag 41 

Summe Abzüge DienstgeberIn 11.883 

Brutto DienstnehmerIn (50.000-11.883) 38.117 

  Abzug: Sozialversicherung 6.891 
  Abzug: Lohnsteuer 4.633 
  Abzug: Wohnbauförderung, Arbeiterkammerumlage 381 

Summe Abzüge DienstnehmerIn 11.905 

Verfügbares Nettoeinkommen der DienstnehmerIn/ Jahr 26.212 
  
Geleistete SV-Beiträge (DG + DN) 15.097 

Geleistete Steuer (Lohn-, Kommunalsteuer) 5.783 

Sonstige Abgaben (DienstgeberIn) 2.527 

Sonstige Abgaben (DienstnehmerIn) 381 

Q: https://www.bruttonetto-rechner.at/arbeitgeber-lohnkostenrechner/, https://www.job.at/Brutto-Netto-Rechner. 
1) Teilweise gerundete Werte. 

Vom Arbeitsentgelt leistet der Betrieb Sozialversicherungsbeiträge (8.206 €) und die sonstigen 

genannten Abgaben (3.677 €), der Bruttolohn für die unselbständig beschäftigte Person (USB) 

beträgt somit nach Abzug der Dienstgeber-Abgaben 38.117 €. Das Arbeitsentgelt entspricht 

einem Bruttomonatseinkommen für den Beschäftigten von 2.722,6 €5). Die USB leistet 6.891 € 

Sozialversicherungsbeiträge und 4.633 € Lohnsteuer. Der Arbeitskraft steht abzüglich aller Ab-

gaben ein Einkommen in Höhe von netto 26.212 €/Jahr bzw. 1.872,3 €/Monat6) zur Verfügung. 

Die Annahmen zur Variante 2 beinhalten, dass die Person, die als Neue Selbständige tätig ist, 

Pensions-, Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge sowie Beiträge zur Selbständigenvorsorge 

und Arbeitslosenversicherungsbeiträge entrichtet7) und Einkommensteuer vom verbleibenden 

                                                      
5)  14-mal.  
6)  14-mal.  
7)  https://www.svagw.at/cdscontent/load?contentid=10008.586913&version=1484831542. 
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steuerpflichtigen Einkommen bezahlt8). Die zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge be-

zogen auf den Ausgangsbetrag von 50.000 € belaufen sich auf 16.849 € pro Jahr und die Tarif-

steuer9) auf 5426 €. Damit bleibt der Person, die als Neue Selbständige tätig ist, ein verfügbares 

Jahreseinkommen von netto 27.525 €. (Übersicht 4) 

Dadurch verringern sich im Vergleich zur Variante 2 die Einzahlungen in die Sozialversicherung 

auf 13.482 €. Zudem wird mit einem Betrag von 4.676 € eine niedrigere Tarifsteuer einbezahlt. 

Das verfügbare Jahresnettoeinkommen verringert sich auf 21.682 €. 

 

Übersicht 4: Geleistete Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer selbständig Erwerbstätiger 
Personen (Variante 2, 3)  

 Variante 2 Variante 3 Differenz 

 In € 
Ausgangsbasis: Unternehmen bezahlt für eine Tätigkeit 50.000 40.000 10.000 
Davon Einzahlungen in die Sozialversicherung 16.849 13.482 3.367 
Darunter Krankenversicherung 7,65% 3.825 3.060 765 
                Pensionsversicherung 18,5% 9.250 7.400 1.850 
                Unfallversicherung 9,33 €/Monat 9,33 10,33 -1 
                Selbständigenvorsorge 1,53% 765 612 153 
                Optional: Arbeitslosenversicherung 6%1) 3.000 2.400 600 
Davon Tarifsteuer 5.426 4.676 750 
Verfügbares Einkommen 27.525 21.682 5.843 

Verfügbares Einkommen kein ALO-Versicherung1) 27.688 23.347 4.341 

Q: WIFO-Berechnungen. 1)Ohne freiwillige Arbeitslosenversicherung erhöht sich das Nettoeinkommen in Variante 2 auf 
27.688 € und in Variante 3 auf 23.347 €. Die geringeren Sozialversicherungsabgaben erhöhen das steuerpflichtige Ein-
kommen.  

                                                      
8)  Mögliche Aufwendungen (Betriebsmittel et al.) die den Umsatz bzw. das Bruttoeinkommen reduzieren und damit 
die Beitragsgrundlage für die Sozialversicherung und die Steuer schmälern, sind im Berechnungsbeispiel nicht berück-
sichtigt.   
9)  Tarifstufen ab 1.1.2016: Bis unter 11.000 € 0%, über 11.000 bis 18.000 € 25%, über 18.000 € bis 31.000 € 35%, über 31.000 € 
bis 60.000 € 42%, über 60.000 € bis 90.000 € 48%, über 90.000 € bis 1,000.000 50%, über 1,000.000 55%. 
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Übersicht 5: Variantenvergleich 

  
Unselbständig 

beschäftigt 
Neue Selbstän-

dige 
Neue Selbstän-

dige 

Unternehmen bezahlt . . . € für eine Tätigkeit 50.000 50.000 40.000 

  Variante 1 Variante 2 Variante 3 

 
 In €  

Abzug:  Sozialversicherung inkl. Arbeitslosenversicherung 
(DG+DN) 15.097 16.849   13.8501) 13.481 

Abzug: Lohn- Einkommen-, Kommunalsteuer (DG+DN) 5.783 5.426 4.676 

Abzug: sonstige (Wohnbauförderung etc.) (DG+DN) 2.908 200 160 

        

Verfügbares Einkommen für Beschäftigte netto 26.212 27.525 
27.6881) 

21.683 

Differenzen der Varianten Variante 1 – 2 Variante 2 – 1 Variante 3 – 1 
  SV -1.753 1.753 -1.615 

  Steuer (Lohn/Einkommen/Kommunal) 358 -358 -1.108 

  sonst. Abgaben 2.708 -2.708 -2.748 

gesamt 1.313 -1.313 -5.471 

Q: WIFO-Berechnung. 1) ohne Arbeitslosenversicherung.  

Der Vergleich der Sozialversicherungsabgaben und Steuerleistungen zwischen dem Entgelt ei-

ner unselbständig beschäftigten und einer selbständig erwerbstätigen Person zeigt folgendes 

Bild (Übersicht 5): Wendet ein Unternehmen 50.000 € Jahresentgelt für einen Arbeitnehmer auf, 

beträgt das Nettoeinkommen für diesen 26.212 €. Die gleiche Summe für ein Ein-Personen-Un-

ternehmen bedeutet ein Nettoeinkommen für diese Person von 27.525 €. Die Differenz des Net-

tobetrags liegt bei etwa 1.300 € unter der Annahme, dass der Selbständige die freiwillige Ar-

beitslosenversicherung abgeschlossen hat und beide Erwerbstätigen keine Werbungskosten, 

Betriebsaufwendungen etc. in Rechnung gestellt haben. Würde der/die Neue Selbständige 

keine Arbeitslosenversicherung abschließen, wären die Beiträge zur Sozialversicherung niedri-

ger als bei der Unselbständigen und das Nettoeinkommen etwas höher.  

Die geleistete Abgabenstruktur unterscheidet sich allerdings: Während die geleisteten Steuern 

(Lohn-, Einkommen-, Kommunalsteuer) in beiden Fällen in etwa gleich hoch sind, sind die sons-

tigen Abgaben bei unselbständiger Beschäftigung mit knapp 3.000 € deutlich höher als bei der 

Selbständigkeit. Diese sonstigen Abgaben umfassen neben den Beiträgen zum Familienlasten-

ausgleichsfonds auch die Wohnbauförderung, Insolvenzentgeltsicherung und die Kammerum-

lage.  

Eine verstärkte Substitution von unselbständig Beschäftigten mit Selbständigen, hier am Beispiel 

eines Ein-Personen-Unternehmens bzw. einer Neuen Selbständigen demonstriert, würden die 

Einnahmen in der Pensionsversicherung und auch die Finanzierung des Familienlastenaus-

gleichsfonds dämpfen. Auch die Steuereinnahmen würden sich etwas schwächer entwickeln.  
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4.2 Individuelle Sicht: Kurz- und langfristige Auswirkungen unterschiedlicher 
Erwerbsformen   

Neue Selbständige sind im Sozialversicherungssystem pflichtversichert. Wie gezeigt wurde, sind 

die geleisteten Beiträge etwas geringer als bei den unselbständig Beschäftigten. In der Arbeits-

losenversicherung sind neue Selbständige hingegen nicht integriert, es besteht lediglich die 

Möglichkeit einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung. Ferner ist die Absicherung im Krankheits-

fall weniger umfangreich als bei unselbständig Beschäftigten (vor allem Entgeltfortzahlung). 

Aus der Sicht des Unternehmens können individuelle Risiken wie Krankheit durch eine selbstän-

dige Beschäftigung auf das Individuum übertragen werden, es gibt seitens des Unternehmens 

keine Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall. Im Bereich der Entlohnungshöhe gibt es keine ge-

setzlich geregelte Untergrenze, auf die sich neue Selbständige beziehen können. Diese höhere 

„Bezahlungsflexibilität“ bedeutet auch ein höheres Einkommensrisiko bei selbständiger Erwerbs-

tätigkeit, eine Entwicklung, die in der jüngeren Vergangenheit am Arbeitsmarkt insgesamt zu 

beobachten ist (Eppel – Leoni – Mahringer, 2017).  

Risak (2017A) sieht im Zusammenhang mit der Zunahme der Crowdworker als neue Form der 

de-standardisierter Beschäftigungsformen die Gefahr der Herausbildung von „digitalen Tage-

löhnerInnen“ und „Kleinst-Selbständigen“ ohne nennenswerte unternehmerische Struktur, die 

nur noch punktuelle kurzfristige Leistungen erbringen und entsprechend bezahlt werden. Die 

individuelle ökonomische, soziale und arbeitsrechtliche Absicherung verschlechtert sich für 

diese Gruppe, da es auch keine Entlohnungsuntergrenzen wie Mindestlöhne gibt.  

Aus der Sicht selbständig beschäftigter Personen kann ihre Tätigkeit eine höhere individuelle 

Flexibilität ermöglichen. Schließt diese Flexibilität auch eine höhere Einkommensflexibilität ein, 

führt dies zu einer geringeren langfristigen Absicherung im erwerbszentrierten österreichischen 

Alterssicherungssystem. Ein Erwerbsjahr mit um die Hälfte geringerem Einkommen reduziert das 

Erwerbs- und Pensionseinkommen um knapp 2% gegenüber einem stabilen Einkommensverlauf 

(Mayrhuber, 2017).  

4.3 Institutionelle Sicht: Kurz- und langfristige Auswirkungen unterschiedlicher 
Erwerbsmodelle  

Das österreichische Sozialversicherungssystem verknüpft den Anspruch und das Niveau sozialer 

Absicherung mit der Einkommenshöhe und der Dauer der sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung. Mit der Zunahme von de-standardisierter Beschäftigung und fragmentierten Ein-

kommensverläufen sowie mit dem wachsenden Anteil der Solo-Selbständigen mit geringen Ein-

kommen und hohen Einkommensrisiken werden sowohl die individuelle Absicherung als auch 

die Finanzierungsbasis einkommensfinanzierter Sozialversicherungssysteme geschwächt.  

Sofern Unternehmen einer selbständig tätigen Person für die Verrichtung einer Tätigkeit ein 

gleich hohes Honorar bezahlen, das sie auch für eine unselbständige Person aufgewendet hät-

ten, ist die Einzahlungen in das Sozialschutzsystem etwas niedriger, aber im letzteren Fall sind 
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jedenfalls die Einzahlungen in den Familienlastenausgleichsfonds, die Beiträge zur Wohbauför-

derung und die Kommunalabgabe nicht vorhanden. Bezahlen Unternehmen für die ausgela-

gerte Leistung dagegen einen geringeren Betrag, verringern sich unmittelbar die Einzahlungen 

in das Sozialschutz- und Steuersystem. 

Abgesehen von den (kurzfristigen) Konsequenzen bezüglich der Einzahlungen in das Sozial-

schutzsystem ergeben sich auch langfristige Konsequenzen für die Auszahlungen aus dem So-

zialschutzsystem. Erstens wirken für Personen mit unregelmäßigen und schwankenden Einkom-

men diese auch negativ auf die Höhe der Sozialschutzleistung in der Pension. Hier kann es zu 

einem Bedeutungsgewinn der Mindestsicherungselemente (Ausgleichszulage) kommen. Zwei-

tens ergibt sich daraus eine Veränderung in der Finanzierungsstruktur: Wenn die Beitragsein-

nahmen im Gegensatz zu den Ausgaben zurückbleiben, braucht es mehr allgemeine Steuer-

mittel zur Finanzierung der Sozialleistungen. Schon gegenwärtig deckt die Ausfallshaftung des 

Bundes die Differenz zwischen Pensionsversicherungsbeitragseinnahmen und Pensionsausga-

ben. Darüber hinaus wird der geringere Pensionsbeitragssatz der Selbständigen in der gewerb-

lichen Sozialversicherung durch Steuermittel, die sogenannte Partnerleistung des Bundes, auf 

den Satz der ASVG-Versicherten (22,8%) aufgestockt. Unter diesem Titel werden jährlich rund 

0,5 Mrd. € aufgewendet. Drittens erfolgt ein Großteil der Finanzierung von Familienleistungen 

über den Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). Die DienstgeberInnenbeiträge zum FLAF sum-

mierten sich 2016 auf 5,77 Mrd. € (BMF, 2017). Solo-Selbständige sind in die Finanzierung des 

FLAF damit ebenso wenig eingebunden wie in die Finanzierung der Wohnbauförderung und 

der Kommunalabgabe. Darüber hinaus ist der Vollzug der Sozialversicherungs- und Steuerge-

setze gefordert: Besonders bei soloselbständigen Plattformarbeitenden, mit im Ausland ansäs-

sigen AuftraggeberInnen, ist der Zahlungszustrom weniger klar nachvollziehbar. 

Die wachsende Fragmentierung der Erwerbsverläufe und Segmentierung des Arbeitsmarktes 

(Eppel – Leoni – Mahringer, 2017) sowie die Zunahme der Zahl der Solo-Selbständigen mit hohen 

Einkommensschwankungen dämpft die Finanzierungsgrundlage der überwiegend lohnbasier-

ten sozialen Sicherungssysteme. Während in Europa vor der Finanz- und Wirtschaftskrise 

2008/2009 ein Trend hin zur Steuerfinanzierung von Sozialausgaben zu beobachten war27), hat 

in Österreich die Beitragsfinanzierung weiterhin eine tragende Rolle. Die erwähnten Arbeits-

marktentwicklungen werden aber die Notwendigkeiten der verstärkten Steuerfinanzierung er-

höhen.  

  

                                                      
27)  In den Jahren 2000 bis 2014 reduzierte sich der beitragsfinanzierte Anteil der Sozialausgaben zwischen -14,5 Prozent-
punkten in den liberalen Wohlfahrtsstaaten und -2,5 Prozentpunkten in den kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaa-
ten. Zugleich nahm der Steueranteil an der Finanzierung der Sozialausgaben zu. Er lag 2014 um knapp 2 Prozentpunkte 
(Liberale Wohlfahrtsstaaten) bis 10,3 Prozentpunkte (Mediterrane Wohlfahrtsstaaten) höher als 2000. Vor allem in Dä-
nemark, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Italien stieg die Steuerfinanzierung deutlich an (Mayrhuber, 2017).  
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5 Ansatzpunkte für die soziale Absicherung von Plattformarbeit  

Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen durch die zunehmende Digitalisierung auf 

die Arbeitsorganisation, die soziale Absicherung und das Sozialstaatsgefüge insgesamt finden 

erst in der jüngeren Zeit Beachtung (De Stefano, 2016, Boes, 2017, Risak, 2016A). Matuschek 

(2016) argumentiert, dass bislang technikaffine Ansätze im Mittelpunkt standen: Die Zusammen-

hänge zwischen Digitalisierung und Beschäftigungswirkung, Innovation, Produktivität, techno-

logisch bedingtem Strukturwandel, technologischen Neuerungen im Produktions- und Konsu-

mationsprozess und neuen Geschäftsmodellen sind theoretisch und empirisch besser erfasst 

(Literaturüberblick beispielsweise Tichy, 2017) als die Auswirkungen auf den Wohlfahrtsstaat ins-

gesamt. Bezogen auf den Arbeitsmarkt finden sich sowohl Studien mit disruptiver Wirkung der 

Digitalisierung (allen voran Frey – Osborne, 2013), als auch mit kontinuierlicher Wirkung (bei-

spielsweise Arntz – Gregory – Zierahn, 2016B, Bock-Schappelwein – Famira-Mühlberger – Leoni, 

2017). Für Österreich zeigt sich anhand der verwendeten Daten und Indikatoren in der vorlie-

genden Arbeit eher eine kontinuierliche digitalisierungsinduzierte Veränderung am Arbeits-

markt.  

In Anlehnung an die These von Boes (2017), dass sich an der plattformbasierten Arbeit die struk-

turellen Verschiebungen der Erwerbsgesellschaft vorab zeigen, werden nachfolgend Möglich-

keiten einer verbesserten Integration dieser Arbeitsform in den Sozialstaat diskutiert.  

Auch wenn Plattformarbeit ein recht junges – und wie in Abschnitt 3 gezeigt wurde noch kleines 

– Phänomen ist, sind die damit zusammenhängenden Sicherungsfragen nicht neu. Mit der Zu-

nahme der de-standardisierten Beschäftigungs- und Einkommensverhältnisse im Bereich der 

unselbständigen Erwerbstätigkeit und auch der Solo-Selbständigkeit treten im erwerbszentrier-

ten Sozialversicherungssystem folgende Fragen in den Vordergrund: (1) Wie kann das Erwerbs-

einkommen für die Gruppe der de-standardisiert Beschäftigten existenzsichernd bleiben? 

(2) Wie kann die langfristige soziale Absicherung von hybriden Arbeits- und Einkommensverläu-

fen verbessert werden? (3) Wie kann die zukünftige Finanzierung der sozialen Sicherheit in einer 

digitalisierten Wirtschaft gestaltet werden? 

Insgesamt ist es eine große Herausforderung, die sozialrechtlichen Regulierungen so zu adap-

tieren, dass Crowdwork in die österreichische Sozialstaatsarchitektur integriert werden kann. 

Eine verbesserte individuelle Absicherung von Plattformarbeit, als auch eine Einbindung der 

Plattformen in die Finanzierung der sozialen Sicherheit soll erreicht werden. Darüber hinaus sollte 

eine Angleichung der Wettbewerbssituation von Plattformwirtschaft mit der Realwirtschaft ein 

Ziel möglicher Veränderungen sein. Derzeit stellt Crowdwork für den Großteil jener, die diese 

Tätigkeiten ausüben, einen Zuverdienst dar, der durch andere Einkommen ergänzt wird. Die 

individuelle ökonomische, soziale und arbeitsrechtliche Absicherung passiert überwiegend 

durch eine unselbständige Erwerbstätigkeit (Huws et al., 2017), worin eine Form von „Quersub-

ventionierung“ gesehen werden kann.  
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5.1 Modelle zur Existenzsicherung bei geringen und/oder diskontinuierlichen 
Erwerbseinkommen  

Eine höhere Arbeitsmarktflexibilität in den Bereichen Beschäftigungs- und Einkommensstabilität 

kann mit einer mangelnden Existenzsicherung einhergehen. Neben Maßnahmen, die kurzfris-

tige Einkommenszuflüsse aus Plattformarbeit verbessen helfen, braucht es mittel- und langfris-

tige Konzepte, die lohnbasierte Sicherungsmechanismen durch vom Erwerbseinkommen ent-

koppelte Instrumente ergänzen können. Das Ziel wäre, auch bei prekären Einkommens- und 

Beschäftigungsverhältnissen auf individueller Ebene eine ausreichende Existenzsicherung zu er-

reichen. 

Die in den vorhergehenden Abschnitten gezeigte Zunahme der neuen Arbeitsformen, insbe-

sondere der Solo-Selbständigen, stellt neue Flexibilitätsmöglichkeiten sowohl für Personen als 

auch für den Unternehmenssektor insgesamt dar. Internetplattformen, die als Marktplatz für Ar-

beitsaufträge fungieren, gewinnen an Bedeutung. Betriebe haben die Möglichkeit, für Aufga-

ben und Teil-Projekte auf Fachwissen und Fachkräfte global zuzugreifen. Die Unternehmen er-

sparen sich Leiharbeits- oder Werkverträge, da sie das fertige Produkt von der Plattform zukau-

fen. Selbständig Erwerbstätige haben ihrerseits die Möglichkeit, ihre Expertise auf Internetplatt-

formen global anzubieten. Den globalen Möglichkeiten auf der einen Seite sind für Solo-Selb-

ständige die fehlenden kollektivvertraglichen Mindestlöhn oder die fehlende Arbeitszeitregu-

lierung gegenüber zu stellen.  

Arbeitsformen auf Plattformen, die ortsgebundene Dienstleistungen erbringen (Taskrabitt, 

Bookatiger, Listminut, etc.), können mittels Kategorisierung in unselbständige oder selbständige 

Beschäftigung oder freie Dienstverträge in die bestehenden Systeme integriert werden. Die so-

zialrechtliche Absicherung von Selbständigen ist in den meisten europäischen Ländern gege-

ben, wenngleichNachteile gegenüber unselbständig Beschäftigten in den Bereichen Mindest-

einkommen, Urlaubsansprüche, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, etc. vorhanden sind. Ortsun-

gebundene Plattformarbeiten stellen demgegenüber eine neue Herausforderung dar. Plattfor-

men wie Clickworker, Twago, Amazon Mechanical Turk, Upwork und CoContest arbeiten inter-

national mit global agierenden Crowdworkern. Die arbeits- und sozialrechtliche Absicherung 

von ortsungebundener Plattformarbeit ist entsprechend schwieriger.  

Europäisch und international agierende Plattformen sind mit unterschiedlichen rechtlichen 

Bestimmungen konfrontiert. Die Erfahrungen von Uber zeigen beispielsweise, dass durch unter-

schiedliche Vorschriften im Bereich der Lizenzierung, der Entlohnung, des Arbeitsschutzes etc. 

nicht nur national, sondern teilweise sogar regional unterschiedliche Geschäftsmodelle entwi-

ckelt werden mussten (Adam et al., 2015). Einheitliche Standards zumindest innerhalb der Eu-

ropäischen Union würden für die Plattformen nicht nur eine Vereinheitlichung der Wettbe-

werbsbedingungen darstellen, sondern auch die Arbeitsbedingungen von Plattformarbeit zu 

vereinheitlichen helfen.  
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5.1.1 Neuer ArbeitnehmerInnenbegriff  

In Hinblick auf die wirtschaftliche Abhängigkeit bei Plattformarbeit kann die Klärung des Dienst-

verhältnisses (unselbständig/selbständig) dazu beitragen, die Existenzsicherung zu verbessern; 

wird ein Dienstverhältnis begründet, gelten die entsprechenden Bestimmungen auch im Hin-

blick auf die Mindesteinkommen (Biegon – Kowalsky – Schuster, 2017).  

Ein anderer Ansatz zur Verbesserung der Rahmen- und vor allem der Einkommensbedingungen 

für Plattformarbeit ist die Schaffung eines eigenen bzw. zusätzlichen ArbeitnehmerInnenbe-

griffs, der zwischen Selbständigen und ArbeitnehmerInnen angesiedelt ist (Sachs, 2015). Diese 

Zwischenkategorie könnte mit einem Minimum an arbeits- und sozialrechtlichem Schutz ver-

bunden sein. In Österreich – wie auch in Deutschland, Italien und Griechenland – gibt es diese 

Zwischenkategorie in Form von „arbeitnehmerähnlichen Personen“28). Die neue Beschäfti-

gungskategorie, die die Plattformarbeit adressiert, wurde auch seitens der EU Kommission be-

reits 2006 vorgeschlagen (European Commission, 2017D). Die meisten Mitgliedsländer und die 

Gewerkschaften sahen mehr Nachteile als Vorteile in dieser neuen Kategorie, da eine neue, 

geringer abgesicherte Kategorie das Normalarbeitsverhältnis unter Druck bringen könnte. Die 

Entwicklungen in Österreich zeigen, dass sich diese Befürchtung bislang nicht bestätigt hat Ri-

sak (2017C), da für Arbeitgeber freie Dienstverträge sozialrechtlich genau geregelt sind und 

die Abgabenersparnis eher gering ist.  

Mittel- und langfristig scheint eine stärkere Orientierung des ArbeitnehmerInnenbegriffs an wirt-

schaftlichen und weniger an organisatorischen Elementen die Schutzbedürftigkeit der neuen 

Arbeitsformen (arbeitnehmerähnliche Personen, freie DienstnehmerInnen, Crowdworker) bes-

ser einzufangen (Risak, 2017B). Auch braucht es in diesem Zusammenhang eine neue Arbeit-

geberInnendefinition, da hier ein „plattformbasierter“ Arbeitsvertrag mehrere Gegenüber 

(Plattform und Auftraggebende29)) hat (Risak – Prassl, 2016).  

5.1.2 Vorschläge zur Integration von Crowdwork   

Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organisation, ILO) verfolgt vor dem 

Hintergrund ihrer vier Grundprinzipien zur Erwerbsarbeit30) einen umfassenden Ansatz im Bereich 

der (Neu-)Regulierung der plattformbasierten Arbeit (De Stefano, 2016). Absicherung bzw. Ver-

besserung des Arbeits- und Sozialschutzes von Crowdwork in der „Gig-Economy“ braucht im 

ersten Schritt eine Anerkennung dieser Tätigkeiten als Erwerbsarbeit und nicht bloß als platt-

formvermitteltes technologisches Service. Plattform-Ökonomie und Plattformarbeit sind immer 

                                                      
28)  Auf arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse (meist Freie Dienstverträge) sind nach der Rechtsprechung 
arbeitsrechtliche Normen analog anzuwenden, beispielsweise Gleichbehandlungsgrundsatz gegenüber unselbstän-
dig Beschäftigten, Bezahlung nach dem Kollektivvertrag.   
29)  Risak – Prassl (2016) entwickeln hier ein „funktionales Arbeitgeber-Konzept“ mit folgenden 5 Funktionen: Arbeitsver-
hältnis, Recht auf Leitungserbringung, Bereitstellung von Arbeit und Entgelt, Kontrolle der Produktionsfaktoren und Ma-
nagement des unternehmerischen Marktes.   
30)  Die ILO Grundprinzipien sind (1) Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, (2) Beseitigung der 
Zwangsarbeit, (3) Abschaffung der Kinderarbeit, (4) Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, (vgl. ILO, 
1998, http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm ).   
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als integrierter Bestandteil der Wirtschaft und nicht als ein davon abgetrennter Bereich zu se-

hen. Die De-Standardisierungstendenzen am Arbeitsmarkt zeigen sich in allen Bereichen der 

Wertschöpfung und vorab auch im Bereich der Crowdwork. Sozial- und arbeitsrechtliche Re-

gulierungen müssen daher gleichermaßen für alle Formen der Erwerbsarbeit entwickelt werden 

(ILO, 2013). In der gesonderten Behandlung von Crowdwork bzw. in der Klassifizierung von 

Crowdwork als deregulierte Arbeitsform sieht die ILO nicht nur negative Effekte für die individu-

elle Wohlfahrtsposition der Betroffenen, sondern auch Auswirkungen auf das gesamtwirtschaft-

liche Wachstum, die Innovation und das Beschäftigungsniveau (Berg, 2015, Adams – Deakin, 

2015A). Für die ILO würde die Integration von Crowdwork in die Systeme der sozialen Sicherheit 

gelingen, wenn Crowdworker generell als abhängige Beschäftigte klassifiziert würden. Es gibt 

bereits Plattformen, die diesen Weg eingeschlagen haben (Smith – Leberstein, 2015, De Ste-

fano, 2016).  

Durch die von der ILO vorgeschlagene Klassifizierung der Plattformarbeit als abhängige Be-

schäftigungsform würden die Standards für DienstnehmerInnen gültig werden und allen voran 

durch die Mindesteinkommensbestimmungen die Existenzsicherung der Crowdworker verbes-

sern helfen, denn in 24 der 28 EU-Mitgliedsländer gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn.  

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Verbesserung der Einkommenslage bei Crowdwork ist eine Verän-

derung bzw. eine höhere Transparenz vorhandener Bewertungssysteme auf Plattformen, die 

die Möglichkeit von Folgeaufträgen mitbestimmen können. Für Crowdwork ist die Reputation 

der beteiligten Personen ein zentraler Faktor. Bewertungssysteme, denen Crowdworker unter-

liegen und die von den Plattformen selber betrieben werden, bezeichnet die ILO als teilweise 

intransparent (De Stefano, 2016). Die Bewertungssysteme sollen gemäß ILO darauf hin über-

prüft werden ob sie dem grundsätzlichen Recht auf Arbeit entgegenstehen. Auch die Mit-

nahme der Bewertungen zwischen den Plattformen könnte helfen, die Abhängigkeiten der 

PlattformarbeiterInnen von den einzelnen Plattformen zu reduzieren und die Einkommenserzie-

lung zu verbessern. Die vorhandenen Informationsasymmetrien (Plattform – PlattformarbeiterIn-

nen – KundInnen) erschweren darüber hinaus die Organisation der gemeinsamen Arbeitneh-

merInnen-Interessen. Damit wird die Festlegung von gemeinsamen Mindeststandards im Be-

reich der Einkommen und der sozialen Sicherungsmechanismen von Crowdworkern erschwert 

(Silberman – Irani, 2016). Gegenwärtig widmen sich im deutschsprachigen Raum die Sozialpart-

ner verstärkt dem Thema Arbeitsorganistion und –standards von Crowdwork31).  

5.1.3 Anwendung der EU-Leiharbeitsrichtlinie  

Bei der Leiharbeit gibt es drei AkteurInnen: die Leiharbeitsfirma, die EntleiherIn und die Leihar-

beitskraft. Bei Plattformarbeit gibt es ebenfalls drei AkteurInnen:die Plattform, die KundInnen 

und den Erwerbstätigen. Bei dienstleistungsvermittelnden Plattformen wie z. B. Myhammer ist 

die Ähnlichkeit mit der Leiharbeitsfirma gegeben. Hier könnte vom Prinzip her die Leiharbeits-

                                                      
31)  Ein Überblick über laufende Aktivitäten findet sich auf http://faircrowd.work/de/unions-for-crowdworkers/  
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richtlinie greifen und damit Mindesteinkommens- und Sozialstandard schaffen. Auf die Leihar-

beitsrichtlinie wird im Zusammenhang mit der Plattformarbeit derzeit noch wenig Bezug ge-

nommen. Gründe dafür sehen Biegon – Kowalsky – Schuster (2017) darin, dass einerseits Solo-

Selbständige nicht unter die Richtlinie fallen und Plattformarbeit von Solo-Selbständigen damit 

nicht berücksichtigt wird. Andererseits müsste auch hier vorab eine Klärung des Beschäfti-

gungsverhältnisses vorgenommen werden, um die Leiharbeitsrichtlinie auf Plattformarbeit an-

wenden zu können. Wäre die Richtlinie auf Plattformarbeit oder auf bestimmte Formen von 

Plattformarbeit anwendbar, wäre auch das Prinzip der Gleichbehandlung (LeiharbeiterInnen 

mit Stammbelegschaft) anwendbar und würde eine bessere arbeits- und sozialrechtliche Ab-

sicherung von Crowdwork bedeuten. Viele Plattformen bauen gegenwärtig auf selbständige 

Erwerbstätigkeit, und die Anwendung der Leiharbeitsrichtlinie würde strukturelle Veränderun-

gen des jeweiligen Geschäftsmodells bedeuten. Zur besseren Einkommenssicherung schlagen 

De Brito – Ivansits (2017) ein eigenes EU-weites Crowdwork-Gesetz in Anlehnung an das Arbeits-

kräfteüberlassungsgesetz vor. Ein EU-weites Crowdwork-Gesetz würde auch den Aufwand im 

Zusammenhang mit der Administration unterschiedlicher nationaler Sozialrechte verkleinern 

helfen. Darüber hinaus würde nach De Brito – Ivansits (2017) mit einer verpflichtenden nationa-

len Registrierung der operierenden Plattformen nicht nur die Möglichkeit zur Erfassung der Platt-

formarbeiterInnen, sondern auch die Voraussetzungen für die Einhebung einer pauschalierten 

DienstgeberInnenabgabe zur Sozialversicherung von der jeweiligen Plattform entstehen.  

5.1.4 Gehaltskassen 

Ein anderes Modell einer besonderen Finanzierung der Arbeitsentgelte von unselbständig Be-

schäftigten ist die pharmazeutische Gehaltskasse. Diese stellt durch ein Umlagesystem sicher, 

dass die Angestellten ein nach Dienstausmaß und Dienstalter differenziertes Gehalt erhalten, 

während der/die DienstgeberIn einen einheitlichen Stundenlohn pro Person in die betriebs-

übergreifende Gehaltskassa einzahlt. Die Gehaltskasse bedeutet einen solidarischen Ausgleich 

unterschiedlicher Arbeitsentgelte, die von der Qualifikation als auch vom Alter abhängen (Biffl, 

2008). Für die einzelne Apotheke sind die Arbeitsentgelte von der konkreten Struktur der Be-

schäftigten – im Hinblick auf Alter oder Stundenausmaß – unabhängig.  

Theoretisch ließe sich dieser Ansatz auch auf Beschäftigte von Plattformen übertragen, wenn 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: Die Beschäftigten müssten sich im Inland befinden und 

relativ ähnliche Tätigkeiten ausüben. Allerdings bräuchte es auch hier eine strukturierte Finan-

zierungsbeteiligung der beteiligten Plattformen bzw. der AuftraggeberInnen.   

5.2 Modelle zur besseren sozialen Absicherung bei geringen und/oder 
diskontinuierlichen Erwerbseinkommen  

Erwerbszentrierte Systeme der sozialen Sicherung verknüpfen den Anspruch und das Niveau 

sozialer Absicherung mit der Einkommenshöhe und der Dauer der sozialversicherungspflichti-

gen Beschäftigung. Die Zunahme von de-standardisierter Beschäftigung und fragmentierten 
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Einkommensverläufen (Eppel – Leoni – Mahringer, 2017), hohe Arbeitslosigkeit sowie eine ge-

ringe Einkommensdynamik schwächen sowohl die individuelle Absicherung als auch die Finan-

zierungsbasis einkommensfinanzierter Sozialversicherungssysteme (Bäcker, 2015). Die Auseinan-

derentwicklung des europäischen Binnenmarktes mit den durch die Digitalisierung globalisier-

ten Arbeitsmärkten auf der einen Seite und der einkommenszentrierten nationalen, teilweise 

kleinräumigen32) sozialen Sicherungsmechanismen auf der anderen Seite braucht EU-weite Re-

gulierungsinitiativen.  

Bei mangelnder Existenzsicherung beitragsorientierter Sozialversicherungssysteme bei atypi-

schen Beschäftigungsformen und steigender Erwerbslosigkeit gibt es derzeit schon Instrumente, 

die in bestimmten Lebenslagen greifen. Eine vorübergehende Entkoppelung von Erwerbsein-

kommen und sozialer Existenzsicherung gibt es im zweiten Netz der sozialen Sicherheit, das ist 

die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) in Österreich und Hartz IV in Deutschland. Die 

grundlegende sozialpolitische Zielsetzung dieser Leistungen istdie vorübergehende Überbrü-

ckung in besonderen Lebenslagen (längere Lücken in der Erwerbsarbeit), nicht aber die struk-

turelle Einkommenssicherung für digitalisierungsbedingte geringe und/oder diskontinuierliche 

Erwerbseinkommen.  

Werden die diskutierten Modelle zum bedingungslosen Grundeinkommen als soziale Innova-

tion zur Abfederung der „DigitalisierungsverliererInnen“ gesehen (Andersson et al., 2016), muss 

hier die nationalstaatliche bzw. teilweise die lokale Ausrichtung als Schwachpunkt bezeichnet 

werden. Den transnational agierenden Plattformen müsste eine ebensolche Finanzierung ge-

genübergestellt werden (Habermacher – Kirchgässner, 2013). Freeman (2015) argumentiert 

darüber hinaus eine Neuregulierung der Wettbewerbs- und Verteilungspolitik mit dem Ziel, 

mögliche Digitalisierungsgewinne breit zu verteilen und den VerliererInnen zukommen zu las-

sen.  

5.2.1 Sicherungsmechanismen für definierte Gruppen  

Neben dem zweiten Netz der sozialen Sicherheit existieren für manche Versicherungsgruppen 

schon gegenwärtig besondere Sicherungsinstrumente.  

Ein Feld mit niedrigen und unregelmäßigen Einkommenszuflüssen findet sich im Bereich der 

Kunstschaffenden. Seit 2001 sind in Österreich selbständige Kunstschaffende Neue Selbststän-

dige im Sinne des §2 Abs.1 Z4 GSVG und in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 

pflichtversichert. Das heißt, dass sie seither in der Pflichtversicherung nach dem GSVG die vollen 

Sozialversicherungsbeiträge zu leisten haben. KünstlerInnen mit einer Pflichtversicherung bei 

der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) können in besonderen Fällen 

einen Zuschuss zu ihren Sozialversicherungsbeiträgen beim Künstler-Sozialversicherungsfonds 

(KSVF) beantragen. Dieser gewährt auf Antrag Zuschüsse zu den Pensionsversicherungsbeiträ-

gen und seit 2008 auch Zuschüsse zu Kranken- und Unfallversicherungsbeiträgen.  

                                                      
32)  Allein in Österreich gibt es auf Bundesländerebene neun unterschiedliche Regulierungen der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung.  
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Selbständige Kunstschaffende mit einem Jahreseinkommen zwischen einer bestimmten Unter- 

und einer Obergrenze können einen Zuschuss zur Sozialversicherung beantragen. Für das Jahr 

2017 liegt die Untergrenze bei 5.108,40 €, die Obergrenze bei 27.670,50 € (plus 2.554,20 € für 

jedes Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird). Mit einem Antrag ist ein Zuschuss zu den 

Beiträgen zur Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung zu gewähren, dieser beträgt maximal 

1.722 € pro Kalenderjahr und wird aus dem Künstler-Sozialversicherungsfonds entrichtet. Die Mit-

tel des Fonds werden laut § 5 K-SVFG aus Abgaben laut Kunstförderungsbeitragsgesetz33) und 

aus Beiträgen des Bundes finanziert.  

Nach Angaben des Fonds wurden seit dessen Bestehen rund 10.000 Personen Zuschüsse zuer-

kannt. Allein in den Kalenderjahren 2015 und 2016 wurden insgesamt 3.000 Anträge gestellt, 

rund 1.000 davon waren Erstanträge. Im Vergleich zu 2013 und 2014 nahm die Zahl der Erstan-

träge um 10% zu. Der Geschäftsbericht des Fonds hält fest, dass das Potential der möglichen 

Antragstellungen im Jahr 2016 noch nicht ausgeschöpft wurde (KSVF, 2016, S. 5). Insgesamt 

wurden im Jahr 2016 Unterstützungsleistungen in Höhe von 9,1 Mio. € für die soziale Absicherung 

an Kunstschaffende gewährt.  

Für die Gruppe der Kunstschaffenden wurde 2001 damit erstmals eine Regelung eingeführt, die 

fragmentierte Einkommen bzw. unregelmäßige Einkommenszuflüsse adressiert und die soziale 

Absicherung der Betroffenen verbessert.  

Auch in Deutschland gibt es im Bereich der KünstlerInnen eine Sonderregelung, die Künstler-

Sozialkasse, in der 2015 rund 185.000 Personen versichert waren. Unternehmen, die künstlerische 

Aufträge vergeben, müssen einen Beitrag zur Künstler-Sozialkasse leisten. Die Beiträge werden 

nicht einzelnen Personen zugerechnet, sondern an die gesetzliche Rentenversicherung über-

mittelt. Damit wird die Finanzierung der Sozialaufwendungen in diesem Bereich verbessert, 

ohne gleichzeitig die einzelne kunstschaffende Person individuell besser zu stellen.  

5.2.2 Adaptierung vorhandener Konzepte für Plattformarbeit  

Eine ähnliche Regelung wie die deutsche Künstler-Sozialkasse kann im Bereich der Plattfor-

mökonomie angedacht werden. Die Herausforderung liegt allerdings darin, eine praktikable 

Grenzziehung zwischen AuftragnehmerIn und AuftraggeberIn (die Plattform, die KundInnen) zu 

erreichen (Haunss – Nullmeier, 2016). Ziel dabei wäre die Einbindung der Plattform in die Finan-

zierung der sozialen Sicherheit. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste auchdie Grundlage für platt-

formbasierte Sozialbeiträge („Beitragsgrundlage“) definiert werden.  

Aufgrund der ungewissen und schwankenden Erwerbs- und Einkommenszuflüsse im Zusammen-

hang mit plattformbasierter Arbeit (Bögenhold – Klinglmair, 2017) entwickelte Eurofound (2016) 

                                                      
33)  Diese umfassen vom gewerblichen Betreiber einer Kabelrundfunkanlage für jeden Empfangsberechtigten von 
Rundfunksendungen monatlich einen Beitrag von 0,20 Euro und von demjenigen, der als Erster im Inland gewerbsmä-
ßig entgeltlich durch Verkauf oder Vermietung Geräte, die zum Empfang von Rundfunksendungen über Satelliten be-
stimmt sind, (Satellitenreceiver, -decoder) in den Verkehr bringt, eine einmalige Abgabe von 6,00 Euro je Gerät. Aus-
genommen sind jene Geräte (Decoder), die ausschließlich zum Empfang von Weitersendungen von Rundfunkpro-
grammen geeignet sind. 
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das Modell des „strategischen MitarbeiterInnen-Sharings“. Unternehmen mit einem regelmäßig 

wiederkehrenden Personalbedarf gründen eine ArbeitgeberInnengruppe, wo ArbeitnehmerIn-

nen angestellt werden. Die beteiligten ArbeitgeberInnen haben so einen Zugang zu einem 

Fachpersonal, das aber nicht im eigenen Betrieb beschäftigt, sondern über das „strategische 

MitarbeiterInnen-Sharing“ jederzeit einsetzbar ist. Die „Sharing-MitarbeiterInnen“ haben eine 

kontinuierliche Beschäftigung, die aber in unterschiedlichen Betrieben bzw. in den beteiligten 

Unternehmen stattfindet. Der Vorteil für Unternehmen besteht im kosteneffizienten und flexiblen 

Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften.  

Die mittel- und langfristigen Wirkungen dieser Instrumente auf die sozialrechtliche Absicherung 

und auf die Finanzierungsseite der Sozialversicherung lassen sich derzeit nicht quantifizieren, da 

keine ausreichenden Beschäftigungs- und Einkommensdaten im Bereich Plattformarbeit vor-

handen sind. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Fragmentierungstendenzen im Zusam-

menhang mit plattformbasiertem Arbeiten bieten diese kurz skizzierten Instrumente aber wich-

tige Hinweise auf den möglichen Umgang mit diesen neuen Entwicklungstendenzen. 

5.3 Ansatzpunkte zur Sozialstaatsfinanzierung in einer digitalisierten Wirtschaft  

Eine insgesamt schwache Lohndynamik, die auch durch geringe und/oder diskontinuierliche 

Erwerbseinkommen bei Plattformarbeit mitverursacht wird, führt zu einem Finanzierungseng-

pass im beitragsfinanzierten Sozialsystem. Die Nutzung digitaler Technologien ist mit einem lang-

fristigen Rückgang der Lohnquote verbunden, diese Entwicklung wir als „Erosionsthese“ be-

zeichnet. Damit entsteht gerade in erwerbszentrierten Sozialversicherungssystemen Bismarck-

scher Prägung die Identifikation von Finanzierungsalternativen.  

Eine stärkere Einbindung des Produktionsfaktors Kapital zugunsten einer geringeren Abgaben-

belastung des Faktors Arbeit würde die Finanzierungsbasis zur sozialen Sicherheit verbreitern. 

Da Nicht-Lohneinkommen einen größer werdenden Anteil am Volkseinkommen einnehmen, 

könnte ihre Einbindung die Finanzierung der sozialen Sicherheit verbessern helfen und einen 

Umverteilungseffekt zugunsten unterer Einkommensgruppen nach sich ziehen (Rocha-Akis et 

al., 2016).  

Globalisierte Arbeitsmärkte, Binnenmarkt und Währungsunion auf der einen Seite und national-

staatliche Regulierungen für die soziale Sicherheit auf der anderen Seite verursachen neue Re-

gulierungsfragen auf europäischer Ebene. Auch wenn es auf der EU-Ebene keine direkten Kom-

petenzen für sozialpolitische Maßnahmen gibt, braucht es europäische Initiativen. Die gegen-

wärtige europäische Initiative der neuen „Europäischen Säule der sozialen Rechte“ 34) fokussiert 

nationale und nicht europäische arbeitsmarkt- und sozialpolitische Instrumente (Europäische 

Kommission, 2017B). Allerdings gibt es auch transnationale Vorschläge und Initiativen, wie bei-

spielsweise die derzeitigen Bestrebungen auf europäischer Ebene der Integration der Plattfor-

                                                      
34)  Die Themen (1) Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, (2) faire Arbeitsbedingungen, (3) angemessener und 
nachhaltiger Sozialschutz sind in 20 Bereiche untergliedert.  
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mökonomie in das europäische Binnenmarktrecht (Europäische Kommission, 2016). In der „Stra-

tegie für einen digitalen Binnenmarkt“ (Europäische Kommission, 2015) sind die digitalen Ar-

beitsmärkte angesprochen und es finden sich sowohl Hinweise auf den notwendigen Klärungs-

bedarf der Abgrenzung von ArbeitnehmerInnen und Selbständigen im Zusammenhang mit 

Plattformarbeit, als auch Hinweise auf EU-weite Mindeststandards der sozialen Absicherung.  

5.3.1 Ansatzpunkte im Steuersystem  

Die Steuereinnahmen, die  in unterschiedlichem Ausmaß zur Sozialstaatfinanzierung beitragen, 

kommen zu einem sinkenden Anteil aus den hohen Einkommen, denn die Progressivität der 

Steuersysteme der Industrieländer hat in den letzten Jahren tendenziell abgenommen (vgl. z.B. 

Förster – Llena-Nozal – Nafilyan, 2014; IMF, 2017A). Forschungsarbeiten erwarten eine ungleich-

heitsverstärkende Wirkung durch Digitalisierung, die sowohl durch die Einkommenspolarisie-

rung, als auch durch die Unternehmenspolarisierung („Superstar-Firmen“) verursacht ist. Damit 

gewinnt die Stärkung der Progressivität der Steuer- und Abgabensysteme (UNCTAD, 2017) und 

die Besteuerung der „(Eigentümer der) Roboter“ (Straubhaar, 2017, S. 18) an Bedeutung. Noch 

gibt es kaum konkrete Modelle dieser „Robot Tax“, vielmehr wird sie von Protagonisten in die 

wirtschaftspolitische Debatte eingebracht (Merler, 2017). Die Durchsetzung einer Wertschöp-

fungs- bzw. Robotersteuer ist mit ähnlichen Problemen konfrontiert, die es gegenwärtig auch 

im Bereich des internationalen Steuerwettbewerbs gibt: Multinationale Unternehmen haben 

viele Möglichkeiten, ihre steuerpflichtigen Gewinne durch entsprechende Steuer-Konstruktio-

nen zu minimieren.  

Auch bei digitalen Geschäftsmodellen wie international tätigen Plattformen, gibt es breite Ge-

staltungsmöglichkeiten für die Firmen, ihre Umsätze, Einkommen und Gewinne so zu gestalten, 

dass die Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer minimiert werden. Insgesamt ist das in-

ternationale Steuersystem nicht auf die Veränderungen vorbereitet, die die zunehmend digi-

talisierten Wertschöpfungsketten mit sich bringen (Europäische Kommission, 2017A). Innerhalb 

der EU liegt der effektive Steuersatz für traditionelle inländische Geschäftsmodelle bei 20,9%, 

jener für digitale inländische Geschäftsmodelle hingegen nur bei 8,5% (ZEW, 2017). Digitale Ge-

schäftsmodelle (Cloud-Services, Suchmaschinen, soziale Netzwerke) nutzen immaterielle Ver-

mögenswerten. Umsätze und Gewinne bei digitalen Geschäftsmodellen lassen sich nicht direkt 

mit den angebotenen Gütern und Dienstleistungen in Verbindung bringen, weshalb das ge-

genwärtige leistungserstellungsorientierte Steuersystem (wo erfolgt die Wertschöpfung) hier 

nicht mehr passend ist (Schneemelcher – Dittricht, 2018). Auch hier kann durch Aufteilen der 

(virtuellen) wertschöpfenden Aktivitäten auf verschiedene Standorte die jeweiligen steuerli-

chen Vorteile genutzt werden.  

Insgesamt geht es im Zuge der Digitalisierung um die Einbindung neuer Finanzierungsgrundla-

gen, um einerseits die sinkende Bedeutung der einkommensbezogenen Finanzierung zu kom-

pensieren und andererseits der Bedeutungsverschiebung in den Produktionsfaktoren zu be-

rücksichtigen.  
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Neue Einnahmen könnten in weiterer Folge zur Entschädigung der DigitalisierungsverliererInnen 

verwendet werden. Vor dem Hintergrund des relativen Bedeutungsverlustes der Erwerbsarbeit 

in der Wertschöpfungskette einer digitalisierten Wirtschaft gewinnt der Diskurs um das „Bedin-

gungslose Grundeinkommen“ als Kompensation für DigitalisierungsverliererInnen wieder an Be-

deutung. Allerdings wird dieser Diskurs nicht mit einer entsprechenden transnationalen Finan-

zierungsgrundlage diskutiert (vgl. Abschnitt 5.2).  

5.3.2 Eine EU-Sozialkasse für Plattformarbeit 

Dynamische Arbeitsmärkte und Arbeitskräfte, die häufig ihre Erwerbsformen wechseln, beför-

dern ein arbeits- und sozialrechtliches Absicherungsmodell in weitgehender Unabhängigkeit 

der Erwerbsform. Ein Modell sieht die Einrichtung eines individuellen Sozialversicherungskontos 

vor, auf das alle Beiträge von ArbeitgeberInnen – unabhängig vom Beschäftigungsstatus – ge-

leistet werden. Mit diesem Konto könnte ein Mindestausmaß an sozialer Grundsicherung ge-

währleistet werden. Dieses Modell ähnelt der deutschen Künstler-Sozialkasse (vgl. Abschnitt 

5.2). Für das Funktionieren der EU-Sozialkasse muss vorab dennoch die Frage geklärt werden, 

ob und unter welchen Bedingungen Plattformarbeit eine selbständige oder unselbständige 

Tätigkeit darstellt und wer folglich für die Leistung der Beiträge an die Sozialkasse verantwortlich 

wäre. Offen blieben auch arbeitsrechtliche Fragen zur Arbeitsentgeltfestlegung, Arbeitszeit 

etc.  

5.3.3 Neuer Produktionsfaktor: Daten und immaterielle Vermögenswerte 

Im digitalen Zeitalter gibt es mit dem Bedeutungsgewinn von Daten und immateriellen Vermö-

genswerten einen neuen „Produktionsfaktor“. Die Datenvolumina, die (über Plattformen) in 

den digitalisierten Wertschöpfungsketten entstehen und verwendet werden, bilden das neue 

Produktionskapital ganzer Branchen. Hier ist die Bewertung der immateriellen Vermögenswerte 

(Daten, Software) insgesamt und deren Beitrag zur Wertschöpfung nicht immer eindeutig 

durchzuführen.  

Neben Arbeit und Kapital gibt es mit Daten und immateriellen Vermögenswerten neue Aspekte 

zur in die Sozialstaatsfinanzierung. So könnte das verwendete Datenvolumen, das technisch 

erfassbar ist, als Anknüpfungspunkt dienen, und mit Abgaben belegt werden.  

In den 1970er Jahren wurden die damals neuen Speichermedien mit einer Abgabe belegt, um 

urheberrechtliche Ansprüche für das Vervielfältigen bzw. Abspeichern von Musik etc. zu ge-

währleisten. In Anlehnung an die Urheberrechtsabgabe (Deutschland) und die Speichermedi-

envergütung (Österreich) könnte nun auch das verwendete Datenvolumen eines digitalen Un-

ternehmens die Bemessungsgrundlage für eine Abgabe oder für einen Sozialversicherungsbei-

trag verwendet werden.  

5.3.4 Relevanz der tansnationalen Ebene  

Boes et al. (2014) zeigen, dass der globalen Integration der Arbeitsprozesse durch die zuneh-

mend vernetzte Produktion auf der einen Seite eine „Des-Integration“ der Belegschaft auf der 
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anderen Seite gegenübersteht. Diese Des-Integration zeigt sich vorab an den Bedingungen, 

unter denen die Plattformarbeit stattfindet. Daher braucht es transnationale Lösungen im Be-

reich der Plattformarbeit, um diese Des-Integration zu stoppen.  

Eine verstärkte Zusammenarbeit der ArbeitgeberInnen- und ArbeitnehmerInnenorganisationen 

ist zentral für die Forcierung des sozialen Dialoges im Bereich der neuen Arbeitsformen (Adams 

– Deakin, 2015B). Die vorhandenen Bemühungen auf europäischer Ebene könnten mit dem 

Instrument der Richtlinie – einer Crowdwork-Richtlinie – fortgesetzt werden. Das Europäische 

Parlament (European Parliament, 2017A) und der Europäische Gewerkschaftsbund (2016) ar-

beiten schon länger an einer EU-Rahmenrichtlinie über arbeits- und sozialrechtliche Mindest-

standards in der Plattformökonomie.  

Die Frage der Besteuerung digitaler Unternehmen wurde auf dem EU Digitalgipfel in Tallinn im 

September 2017 behandelt. Dabei wurde auf Initiative Frankreichs die Möglichkeit der Einfüh-

rung einer „Ausgleichssteuer“ geprüft, bei der anstelle des Gewinns der Umsatz für die Besteu-

erung von Digitalunternehmen herangezogen wird. Sowohl die OECD als auch die EU-

Kommission arbeitet an neuen Vorschlägen zur Anpassung der Steuersysteme an die neuen 

digitalen Gegebenheiten (European Commission, 2018, OECD, 2018). 

Bei diesen kurz skizzierten Initiativen handelt es sich jeweils um transnationale Ansätze in einer 

globalen und digitalen Wirtschaft zur Einbindung der digitalen Wertschöpfungsketten sowohl in 

die Existenzsicherung der Bevölkerung als auch in die Finanzierung der nationalen Wohlfahrt.  

6 Zusammenfassung  

In Österreich wie in Europa insgesamt stiegen der Anteil von de-standardisierten Beschäfti-

gungs- und Einkommensverhältnissen sowie die Zahl der (Solo-)Selbständigen in den vergan-

genen Jahren kontinuierlich an. Diese Entwicklung wird auch durch den verstärkten Einsatz di-

gitaler Technologien im Produktionsprozess forciert, der mit einer neuen Arbeitsorganisation, 

neuen Arbeitsprozessen und neuen Qualifikationsanforderungen verbunden ist. Diese Neue-

rungen der Erwerbsarbeit zeigen sich auch im Bereich der plattformbasierten Leistungserstel-

lung und Arbeitserbringung. Zusätzlich globalisiert sich die Konkurrenz von Arbeitskräften über 

Internetplattformen in Abhängigkeit von ihrer inhaltlichen Ausrichtung.  

Bei den unselbständig Beschäftigten zeigt sich eine deutliche Verschiebung der Beschäfti-

gungsstruktur nach Tätigkeitschwerpunkten: Berufe mit manuellen Tätigkeiten verloren an Be-

deutung, der Rückgang ihres Anteils an allen Berufen zwischen 1995 und 2016 lag bei 7 Pro-

zentpunkten. Bei Frauen ist der Rückgang bei manuellen Routinetätigkeiten höher als bei 

Männern, diese sind stärker in Berufe mit analytischen und interaktiven Nichtroutinetätigkeiten 

aufgerückt. Für Österreich kann die technologiegetriebene Polarisierungsthese (sinkende 

Nachfrage nach Arbeitskräften mit mittleren Qualifikationen) nicht bestätigt werden.  

Plattformbasierte Arbeit erfolgt überwiegend in Form einer selbständigen Tätigkeit. Im vergan-

genen Jahrzehnt erhöhte sich in Österreich die Zahl der außerhalb der Landwirtschaft tätigen 
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Frauen um gut ein Drittel und jene der Männer um rund 10%. Selbständig tätige Männer be-

schäftigen zu 53% ArbeitnehmerInnen und sind zu 47% solo-selbständig. Frauen sind hingegen 

zu 67% solo-selbständig und haben nur zu 33% ArbeitnehmerInnen. Insgesamt ist die Wachs-

tumsdynamik bei den Solo-Selbständigen deutlich höher als bei den Selbständigen mit Arbeit-

nehmerInnen.  

Die Grenzen zwischen der Ausübung unselbständiger und selbständiger Beschäftigung ver-

schwimmen im Bereich plattformbasierter Arbeit. Erste empirische Befunde zeigen eine Verbrei-

tung von hybriden Arbeitsformen, also einer Gleichzeitigkeit von unselbständiger Erwerbsarbeit 

mit selbständiger Plattformarbeit. Damit ergeben sich beim Crowdworking nicht nur Abgren-

zungs-, sondern auch (statistische) Erfassungsprobleme. Schätzungen für Europa gehen von 

einem Anteil zwischen 1% und 5% der Erwerbsbevölkerung aus, die (gelegentlich) einer bezahl-

ten Plattformarbeit nachgehen. Wird eine breite Definition von Plattformarbeit verwendet, von 

klassischen Ein- und Verkaufsaktivitäten über Internetplattformen bis hin zu spezifischen Arbeits-

paketen, ist in Österreich rund ein Fünftel der Erwerbsbevölkerung (gelegentlich) auf Plattfor-

men  aktiv. Gering ist der Anteil des Einkommens aus Crowdwork: Nur 2% haben ausschließlich 

Crowdwork-Einkommen, für 59% stellt das Crowdwork-Einkommen weniger als die Hälfte ihres 

Einkommens dar. 

Sind CrowdworkerInnen gegen Entgelt überwiegend in persönlicher und wirtschaftlicher Ab-

hängigkeit beschäftigt, sind sie DienstnehmerInnen im Sinne des Allgemeinen Sozialversiche-

rungsgesetzes. Werden die Dienstleistungen überwiegend persönlich erbracht und sind keine 

wesentlichen Betriebsmittel vorhanden, handelt es sich um freie DienstnehmerInnen, die den 

DienstnehmerInnen gleichgestellt sind. Werden die Arbeiten selbständig erbracht, gelten die 

Crowdworker als (Neue) Selbständige. Bei einer Mehrfachbeschäftigung erfolgt die Pflichtver-

sicherung in verschiedenen Sozialversicherungsinstitutionen.  

Die Unterschiede der Erwerbsformen Selbständig und Unselbständig manifestieren sich stärker 

in den arbeitsrechtlichen Regulierungen als im Sozialversicherungsschutz: Bei Selbständigen 

greifen keine Mindesteinkommensbestimmungen, es fehlen Lohnfortzahlungen im Krankheits-

fall, Urlaubsansprüche etc. Insgesamt ist eine Zunahme der de-standardisierten Beschäfti-

gungs- und Einkommensverhältnisse sowohl bei (Solo-)Selbständigen, aber auch bei Unselb-

ständigen zu beobachten (Teilzeit, Geringfügig Beschäftigte, häufige Erwerbsunterbrechun-

gen etc.), die mit arbeits- und sozialrechtlichen Adaptierungsnotwendigkeiten – zusätzliche zur 

Plattformarbeit – verbunden ist. Zugleich können CrowdworkerInnen auch Unternehmen oder 

zusätzlich unselbständig beschäftigt sein (hybride Erwerbsverhältnisse). Insgesamt kommen 

durch prekäre Arbeitsformen und das gleichzeitige Vorhandensein unterschiedlicher Jobs die 

traditionellen Sicherungsstrukturen unter Druck; eine Entwicklung, die von prekärer Plattformar-

beit verstärkt wird.  

Die Sozialabgaben aus Selbständigeneinkommen sind geringer als bei Unselbständigenein-

kommen, darüber hinaus leisten sie auch keinen Beitrag zum Familienlastenausgleichfonds und 

zur Wohnbauförderung. Eine Substitution von unselbständiger mit selbständiger Beschäftigung 

führt auch bei gleichen Einkommensniveaus zu gedämpften Sozialversicherungseinnahmen.   



–  52  – 

   

Die Herausforderungen de-standardisierter Erwerbs- und Einkommensverläufe, für die individu-

elle Existenzsicherung,soziale Absicherung undSozialstaatsfinanzierung vorhanden sein sollen, 

manifestieren sich schon gegenwärtig im Bereich der Plattformarbeit. Eine Vielzahl von Maß-

nahmen sind notwendig, um diesen Herausforderungen zu begegnen:  

 Maßnahmen zur Verbesserung der Einkommenssituation bei geringen und/oder diskon-

tinuierlichen Erwerbseinkommen: Die Klassifizierung von Crowdwork als unselbständige 

Beschäftigung beim Vorliegen entsprechender Merkmale würde auch entsprechende 

Mindesteinkommen bedeuten. Auch durch die Einführung eines neuen arbeitneh-

merähnlichen Status könnte eine Einkommensverbesserung erreich werden. Es braucht 

einheitliche europäische Standards im Umgang mit Plattformarbeit, die durch die An-

wendung der EU-Leiharbeitsrichtlinie oder durch die Etablierung einer eigenen Crow-

dwork-Richtlinie erreicht werden. 

 Maßnahmen zur besseren individuellen sozialen Absicherung bei geringen und/oder 

diskontinuierlichen Erwerbseinkommen: Die Möglichkeiten reichen hier von der Subven-

tionierung der Sozialversicherungsbeiträge bei vorübergehend geringen Einkommen 

bis hin zum Ausbau der Sicherungsmechanismen, die unabhängig vom Erwerbseinkom-

men greifen (zweites Sozialnetz). Hier besteht allerdings die Gefahr, dass weniger die 

Ursachen als vielmehr die Folgen der digitalisierungsbedingten Erwerb- und Einkom-

mensveränderungen adressiert werden.  

 Maßnahmen zur Erweiterung der Sozialstaatfinanzierung in einer digitalisierten Wirt-

schaft: Die Bandbreite der Ansätze ist hier breit: Sie reicht von der Einbindung digitaler 

Tatbestände (immaterielle Vermögenwerte wie Daten, Software etc.) in die nationalen 

Steuer- und Abgabensysteme über die Anpassung internationaler Steuersysteme und 

Steuerabkommen an die zunehmend digitale, betriebstättenlose Wertschöpfung, bis 

hin zur Schaffung einheitlicher Standards im Umgang mit plattformbasierter Arbeit.  

Insgesamt zeigt sich an der ökonomischen Lage der neuen und noch nicht weit verbreiteten 

Plattformarbeit, dass in einer modernen, digitalisierten und globalisierten Wirtschaft die Frage 

der sozialen Absicherung der Erwerbsbevölkerung wieder an Bedeutung gewonnen hat.   
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